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Kandidat Stefan Thielmann.
Foto: Thielmann

Kandidat Christian Helfert
(FWG). Foto: Helfert

Kandidaten
werden vorgestellt

Wahlforum am 4. März in Allendorf

HAIGER (red) – Am 15. März
(Sonntag) steht parallel zur
Kommunalwahl in Haiger auch
die Bürgermeisterwahl an. Zwei
Bewerber wollen die Nachfolge
des parteilosen Mario Schramm
antreten, der seit fast zwölf Jah-
ren Rathaus-Chef ist und dessen
Amtszeit am 30. Juni dieses Jah-
res endet.

Im Wahlforum des VRM-Verla-
ges (Herausgeber der DILL-ZEI-
TUNG) am 4. März (Mittwoch,
18.30 Uhr) können Bürger die
Kandidaten in der Allendorfer
Mehrzweckhalle kennenlernen
und ihnen Fragen stellen.

Die Liste der Themen
in Haiger ist lang

Die VRM-Redaktion bringt Ste-
fan Thielmann (CDU) und Chris-
tian Helfert (FWG) auf der Büh-
ne zusammen. Interessierte kön-
nen sich ein Bild von den 50 be-
ziehungsweise 45 Jahre alten
Kandidaten für das Haigerer Bür-
germeisteramt machen. Beide
stellen sich in der Mehrzweck-
halle zunächst vor und beant-
worten anschließend Fragen der
Redakteure und der Besucher.
Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass
ab 18 Uhr. Der Eintritt zum
Wahlforum ist frei. Für Getränke
ist gesorgt.
An dem Abend geht es zum

Beispiel um Themen wie Finan-
zen, Wohnraum, Kinderbetreu-

ung, Gewerbeansiedlung und
Soziales. Welche Ziele haben die
Bewerber? Welche Visionen ha-
ben sie und wo unterscheiden
sich die Kandidaten voneinan-
der? Was möchten sie zuerst an-
gehen?
Die Liste der Themen in Haiger

ist lang. Angefangen beim
Dauerthema Stadthalle über die
zahlreichen Großprojekte wie
das Feuerwehrhaus für die Kern-
stadt oder die Erweiterung und
Sanierung der Kläranlage.
Für Bürger besteht die Gelegen-

heit, Fragen an die Redaktion zu
senden. Eine Auswahl der Ein-
sendungen werden die Modera-
toren den Bewerbern vortragen.
Fragen können bis Dienstag (3.
März) per E-Mail an lokalredak-
tion-dill@vrm.de geschickt wer-
den (Stichwort „Wahlforum Al-
lendorf“). Name und Wohnort
sollten angegeben werden,
außerdem eine Info, ob die Fra-
gen anonym gestellt werden sol-
len oder ob eine Namensnen-
nung beim Wahlforum ge-
wünscht ist.

Parken am Friedhof und in
derWachenbergstraße

Geparkt werden kann im Um-
feld der Allendorfer Mehrzweck-
halle, in der Wachenbergstraße
sowie am Friedhof. Die Veran-
stalter empfehlen Fahrgemein-
schaften aus den Haigerer Stadt-
teilen zur Mehrzweckhalle.

FarbenfroheVögel und bizarre Landschaften
Interessanter Foto-Vortrag von Gerhard Knappstein in der Stadtbücherei

HAIGER (öah/rst) – Eine
abenteuerliche Reise in die ark-
tische Inselwelt unternahmen
die Besucher des Vortrages von
Gerhard Knappstein in der Hai-
gerer Stadtbücherei. Der aus
Netphen stammende Hobbyfoto-
graf hatte gemeinsam mit seiner
Tochter im Jahr 2023 eine Expe-
ditions-Seereise unternommen
und nahm seine Zuhörer bei sei-
nem bebilderten Vortrag mit in
seine Erlebnisse hinein.

Kulturamtsleiter Andreas
Rompf erinnerte zur Begrüßung
an die traditionelle Veranstal-
tungsreihe „Kunst in der Stadt“.
Diese lasse sich im Moment aus
räumlichen Gründen nicht an-
bieten. „Aber wir nutzen die Ge-
legenheit, die Rathausflure als
Galerie zu nutzen“, sagte
Rompf. Die Bilder von Gerhard
Knappstein bilden den Auftakt
für das Jahr 2026 – sie sind bis
zum 15. März zu sehen.
Besucher des Vortrags durften

deutlich mehr sehen als die
Fotos im Rathausflur, denn
Knappstein hatte neben beein-

druckenden Bildern auch Video-
sequenzen mitgebracht und be-
richtete von einer unvergessli-
chen Reise, in der die norwegi-
sche Hauptstadt Oslo, die Insel
Jan Mayen, Spitzbergen Island
und Grönland besucht wurden.
Mit der „MS Fram“ (Hurtigru-
ten) war Knappstein unterwegs
– regelmäßig wurden die Expe-
ditionsteilnehmer mit Zodiac-

Booten an Land gebracht, wo sie
unvergleichliche Fotos schießen
konnten. Zu sehen waren Glet-
scher in allen Varianten, Vulka-
ne, heiße Quellen, Papageientau-
cher, aufgegebene Städte, Fjorde,
Wasserfälle, schneebedeckte
Gipfel, schwarze Lavafelsen und
Geysire.
Höhepunkte von Knappsteins

Foto-Reise waren die Inselgrup-

pe Spitzbergen im ewigen Eis,
die unbewohnte Vulkaninsel Jan
Mayen in der Mitte der norwegi-
schen See und die Insel Island
mit ihrem Mix aus „Feuer und
Eis“.

Abwechslungsreicher
Mix aus „Feuer und Eis“

Aber auch die Inselmetropole

Reykjavik begeisterte den Foto-
grafen mit einer Mischung aus
städtischem Lebensgefühl und
ländlicher Anziehungskraft.
„Bei der Vielzahl an Aufnah-

men, war es wirklich schwer,
eine Auswahl zu treffen“, be-
kannte der Siegerländer Foto-
graf, der sich als kenntnisreicher
und charmanter Erzähler erwies
und nach dem Vortrag viel Ap-
plaus erhielt.

Rathaus-Ausstellungen
im Überblick

30. Januar - 15. März: „Spitz-
bergen, Island - Expeditions-See-
reise“, Gerhard Knappstein
18. März - 15. Mai: Kinder-

rechte
20. Mai - 17. Juli: Gemälde

von Alexandra Vogelhuber
22. Juli - 18. September: Ge-

mälde von Christa Majer
23. September- 20. November:

Fotografie „Heimische Flora und
Fauna“ von Simon Werner
25. November - 15. Januar

2027: Gemälde von Anneli Franz
(Haiger).

Gerhard Knappstein aus Netphen präsentierte in der Haigerer Stadtbücherei Fotos einer
Expeditions-Seereise. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

„Pikantes und Unbekanntes“
Literarisch-musikalische Revue mit Jutta Seifert in der Langenaubacher Kulturkapelle

HAIGER (öah/rst) – „Jutta
Seifert führte durch 100 Jah-
re Frau sein vom Erkämpfen
des Wahlrechts bis heute.
Seifert beherrscht die alten
Diven-Posen perfekt, senkt
die Stimme ins Rauchige.
Spielt den Vamp, lässt die
50er Jahre mit Petticoat auf-
leben. Es darf gelacht wer-
den – auch wenn dies des
Galgenhumors bedarf“ – so
urteilte die neue Ruhrzei-
tung (NRZ) über das Pro-
gramm „Angebissen“ der
Schauspielerin Juttas Sei-
fert. Am 21. März (Samstag,
19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr) ist
die literarisch-musikalische
Revue in der Langenauba-
cher Kulturkapelle zu sehen.

Jutta Seifert lebte mehrere Jah-
re in England, Frankreich und
Spanien und studierte Schau-
spiel unter anderem bei Dozen-
ten des „Actors’ Studio“ in New
York.
Ihre Ein-Frau-Show in Langen-

aubach ist ein Programm-Be-
standteil des internationalen
Frauentages. In der Region fin-
den zahlreiche Veranstaltungen
statt, in Haiger werden am 19.
März (Donnerstag) im Rahmen

einer Fairtrade-Aktion (11 bis 18
Uhr Touristinfo Haiger) Rosen
verteilt. Zwei Tage später folgt
das Programm „Angebissen“ in
der Kulturkapelle in Langenau-
bach. Geboten wird eine litera-
risch-musikalische Revue rund
um die Frauenfrage, die Liebe,
das Leben und die Gewürze da-
zwischen.

Kampf für die
Frauenrechte

Als sich unsere Großmütter vor
hundert Jahren aus der engen
Verschnürung ihrer Korsetts be-
freiten, geschah dies nicht nur,
weil man ohne sie besser
Charleston tanzen konnte. Eine
Generation später wuschen sich
die Frauen den Trümmerstaub
aus den Kleidern, zogen den Pet-
ticoat an – und tanzten alle
Rock’n Roll? In den Achtzigern
hieß es dann: „Der schlimmste
weibliche Fehler ist der Mangel
an Größenwahn“.
An diesem Abend – der übri-

gens auch Männern beste Unter-
haltung bietet – erfahren die
Gäste Pikantes und Unbekanntes
über williges Fleisch und schwa-
ches Gemüse, über Brautsträuße
und die Tragik von Abschiedsge-

schenken. Mit Texten von Djuna
Barnes bis Lisa Fitz, von Kurt Tu-
cholsky bis Katja Kullmann
nimmt die Schauspielerin ihr
Publikum mit auf ihre bissig-ko-
mische Zeitreise. Beste Unterhal-
tung mit Witz und Tiefgang.

Tickets am besten im
Vorverkauf erwerben

Tickets für 15 Euro (Abendkas-
se 18 Euro) gibt es in der Tourist-
info in Haiger (Stadthaus, Tel.
02773/811-480) oder unter
https://www.haiger.de/freizeit-
%20tourismus/tickets-kaufen
im Internet. Da Veranstaltungen
in der Kulturkapelle erfahrungs-
gemäß schnell ausverkauft sind,
empfiehlt sich ein Kauf der Ti-
ckets im Vorfeld.

Programm des
Frauentages im Internet

Das vollständige Programm des
Weltfrauentages mit den regio-
nalen Terminen kann im Internet
eingesehen werden unter der
Adresse www.lahn-dill-kreis.de/
weltfrauentag. Infos zu den An-
geboten des Frauenbüros finden
Interessierte unter www.lahn-
dill-kreis.de/frauen.

Jutta Seifert gastiert am 21. März (Samstag) mit dem Stück
„Angebissen“ in der Kulturkapelle in Langenaubach.

Foto: Bischoff-Alispahic

HAIGER (ldk) – Der Lahn-Dill-Kreis vergibt zum achten Mal seinen Integrationspreis. Gesucht werden
innovative Ideen und engagierte Projekte, die Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher
Herkunft und Kultur zusammenbringen. Der WIR-Beirat und das WIR-Vielfaltszentrum des Lahn-Dill-
Kreises wollen damit ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen und freiwilliges Engage-
ment im Kreisgebiet besonders herausstellen – gerade in Zeiten globaler Herausforderungen. Der Preis
ist mit 1500 Euro dotiert. Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen und Vereine bis zum 31. Mai
2026 – formlos per E-Mail. Kontakt: WIR-Beirat des Lahn-Dill[1]Kreises, Matthias Holler, Karl-Kellner-
Ring 51, 35576 Wetzlar, E-Mail: WIR@lahn-dill-kreis.de.

Für den Integrationspreis bewerben

HAIGER (öah) – Am Montag (2. März) findet wieder die Sprech-
stunde mit Haigers Bürgermeister Mario Schramm statt. Bürger kön-
nen zwischen 14 und 16 Uhr mit dem Rathaus-Chef ins Gespräch
kommen. Die Anzahl der Gespräche ist allerdings begrenzt. Eine vor-
herige Anmeldung im Bürgermeister-Vorzimmer (Frau Metzler, Tel.
02773/811-602) ist erforderlich. Die einzelnen Gespräche sollten 30
Minuten nicht überschreiten, um längere Wartezeiten der Folgebe-
sucher zu vermeiden.

Mit dem Bürgermeister reden

E-Mail: info@schmitt-bestattungen.de
Mehr Info´s unter: www.schmitt-bestattungen.de

35684 Dillenburg - Frohnhausen

Telefon: (0 27 71) 85 02 90

Haus der Bestattungen - Schmitt

Rufbereitschaft: 0170 - 77 5 66 99

Erlenheck 1

Abschiedsräume I Trauerhalle I Begegnungsraum I Trauerredner ...

„Bestattungsvorsorge“

... für einen liebevollen und würdigen Abschied !

CHMITT
Haus der Bestattungen

· helfen · beraten · begleiten

Planen Sie mit uns
Ihren letzten Weg.
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Ev. Kirche Haiger,
Rodenbach und Steinbach

Gottesdienste: Sonntag, 1.3.:
Haiger: 10.30 Uhr

Rodenbach: Kein Gottesdienst
Steinbach: 9.15 Uhr
Evang. Gem. Mühlenstraße
So.: 10 Uhr, Gottesdienst

EfG Haiger (Schillerstraße)
Sonntag: 10.30 Gottesdienst, Ab-
schluss Allianz-Gebetswoche. Di.:
Krümelkiste (Kinder 0-3 Jahre
15.30); 17-19 Uhr, Teenkreis (7.-9.
Klasse). Mi.: 17-18.30 Uhr, Amei-
senjungschar; 17-18.30 Uhr, Jung-
schar (4.-6. Klasse); 19.30 Uhr, Ge-
bet; 20 Uhr, Treffpunkt Bibel. Do.:
19 Uhr, Jugend.

Lighthouse Haiger
Gottesdienste: Sonntag: Ankom-
men 10 Uhr, 10.30 Uhr Beginn,
Stadion Haarwasen; Kinderkirche

Freie ev. Gemeinde Haiger
(FeG - Hickenweg 34):

Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst mit
Kindergottesdienst
Mo: 17 Uhr Jungschar; 15.30-17
Uhr „Spielekiste“ (3-6 Jahre, 1. u.
3.im Mon.). Di: 19 Uhr Kreis jun-
ger Erwachsener. Mi: 15 Uhr Bibel
im Gespräch. Do: 9.30 Uhr „Krab-
belmäuse“ (0-3 Jahre); 15 Uhr Se-
niorenkreis (jd. letzten im Mon.);
19.30 Uhr Jugendkreis.

Neuapostolische Kirche Haiger
So.: 10 Uhr, Gottesdienst.
Mi.: 20 Uhr, Gottesdienst.

Jehovas Zeugen, Haiger
(Sathelstr. 28, Flammersbach)

Gottesdienste: Sonntag: 13 Uhr
Freitag: 19 Uhr (auch Rumä-
nisch); Russisch: Sonntag: 10 Uhr.
Mi.: 19 Uhr. Stream www.jw.org.
Evangelische Kirche Allendorf

und Haigerseelbach
1. So. im Monat: 9.30 Uhr Gottes-
dienst Kirche in Haigerseelbach
und 11 Uhr Kirche in Allendorf. 2.
So.: 11 Uhr gem. Gottesdienst, Al-
lendorf. 3. So.: 9.30 Uhr Gottes-
dienst Allendorf und 11 Uhr Hai-
gerseelbach. 4. So.: 11 Uhr gem.
Gottesdienst Kirche in Haigerseel-
bach. 5. So.: 9.30 Uhr Gottesdienst
Kirche in Allendorf und 11 Uhr Kir-
che in Haigerseelbach.

EFG Haiger-Allendorf
Sonntag: 10 Uhr Abendmahl, 11
Uhr Predigtgottesdienst
Dienstag: 17.30 Uhr Jungschar
Freitag: 20 Uhr Jugend

Ev. Kirche Dillbrecht,
Fellerdilln, Offdilln:

Sonntag, 1.3.: Gottesdienste:
9 Uhr Dillbrecht, 10.30 Uhr Kirche
Fellerdilln.
Dorfcafé im Gemeindehaus Fel-
lerdilln (Rommelstr. 4): Mi., Do.
und So. von 14.30 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Teenkreis: mittwochs
18.30 Uhr (alle 2 Wochen) in Dill-
brecht. Frauenkreis: (jd. 1. Mi. im
Monat) 14.30 Uhr in Dillbrecht.
Frauentreff: 19.30 Uhr (1. Do. im
Monat) in Offdilln. Bibelstunden:
19 Uhr: Offdilln Mo.; Fellerdilln
Mi.. Jungschar: freitags 17.15 Uhr
in Dillbrecht. Chor: dienstags
19.30 Uhr Offdilln (alle 2 Wo-

chen).
Freie ev. Gem. Dillbrecht

So.: 10.30 -11.30 Uhr; 1. Sonntag
im Monat: 18 -19 Uhr, Do. 19.30 –
20.30 Uhr: Bibel- und Gebetskreis.
Freie ev. Gemeinde Fellerdilln

So.: 10 Uhr, Gottesdienst und Bi-
belentdecker. Mo.: 18.30 Uhr,
Teenkreis - Lighthouse. Di.: 20
Uhr, Hauskreis (2-wöchig). Mi.:
14.30 Uhr, Seniorenkreis (jd. 1.);
Do.: 20 Uhr, Zeit für Gebet/Klein-
gruppen (wechselnd).

EfG Flammersbach
So.: 10 Uhr Gottesdienst / Abend-
mahl – jd. 1., 3. und 5. Sonntag
mit Predigt. Di.: 20 Uhr Gebets-
stunde. Fr.: 15 Uhr Kinderstunde;
18 Uhr Mädchen- u. Jungenjung-
schar, 20 Uhr Jugendstunde.

Ev. Kirche Langenaubach
und Flammersbach

Sonntag, 1.3.: 10 Uhr Gottesdienst
in Langenaubach.
Krabbelgruppe: (1.+3. Mi. im
Mon.), 15.30 Uhr, Michaela Hor-
nof 0151 75045400, Sabrina Freund
0151 29164521. Männer-Treff: (1.
Mi.), 19 Uhr; Peter Oppermann
0160/5841986 Jungschar „Kö-
nigskinder“: Freitags (Termine
abw. mit FeG-Pfadfinder um 17
Uhr, Kontakt: Julia Kaiser 0176
/47971787).

FeG Langenaubach
So.: 10.45 Uhr Gottesdienst.
Di.: 20 Uhr Bibelstunde. Do: 20
Uhr Posaunenchor; 15 Uhr, Frau-
enstunde (jd. letzten im Mon.).
Pfadfinder: alle 14 Tage, 17.30 -19.

EfG Haigerseelbach
So.: 10 Uhr, Mahlfeier/Abend-
mahl; 11 Uhr Gottesdienst. Do.: 20
Uhr, Bibel- und Gebetsstunde.

Ev. Kirche Roßbachtal
Sonntags: Gottesdienste um 9.15
Uhr und 10.30 Uhr im Wechsel in
den Kirchen Weidelbach, Oberroß-
bach und Niederroßbach.

Christl. Versammlung
Oberroßbach (Inselstr. 17)

Sonntags: 10.45 Uhr Wortverkün-
digung. Mi.: 15.45 Uhr Jungschar
1 (5 Jahre bis 4. Schuljahr); 17.30
Uhr Jungschar 2 (5. bis 7. Schul-
jahr); 20 Uhr Bibel- und Gebets-
stunde. Do.: 19.30 Uhr Jugend.

FeG Offdilln
So.: 9.30 Uhr, Gottesdienst. Mo.: 9
Uhr, Frauen-Gebetskreis. Di.: 18
Uhr, Jungschar. Mi.: 18 Uhr, bibl.
Unterricht; 20 Uhr Gebetsstunde;
Do.: 9 Uhr, Frauenfrühstück (alle
14 Tage); 15.30 Uhr, Königskinder.
Sa.: 9.15 bis 10.45 Uhr, Frühstück
für Trauernde (letzter Sa. im

Mon.). Anm. Tel. 02774/4946.
FeG Rodenbach

So.: 10 Uhr Gottesdienst; 10 Uhr
KidsChurch. Di.: 19 Uhr Bibel-
und Gebetsstunde; 19 Uhr Ge-
wächshaus (jd. letzten im Mon.).
Mi.: 18 Uhr Grow Teenkreis; 19
Uhr Herzensraum für Frauen (jd.
1. im Mon.). Do.: 10 Uhr Miniclub
(Eltern und Kinder, jd. 1. im
Mon.); 17 Uhr Jungschar (7-13 J.);
19 Uhr „Of der Schmidde“ für
Männer. Fr.: 14.30 Uhr Senioren-
kreis (jd. 2. im Mon.).

Ev. Kirche Sechshelden
So.: 9.30 Uhr, Gottesdienst, paral-
lel dazu Kigo; Mo.: 20 Uhr: 14 tä-
gig Plan G, offener Bibelgesprächs-
kreis; Di.: 15-16.30 Uhr Kindertur-
nen, 3J.- einschl. 1. Klasse, Willi-
Thielmann-Halle, Mi.: 15.30: Män-
nertreff (2. Mittwoch im Monat)

CVJM Sechshelden
So.: Gottesdienst 11 oder 14 Uhr
(parallel Kinderstunde); Di.: 17-
18.30 Uhr große Jungschar (4. bis
8. Schulklasse); Mi.: 20 Uhr Ge-
betsstunde. Do.: 17-18.30 Uhr klei-
ne Jungschar (1. bis 4. Schulklas-
se); 19.30-21 Uhr Jugendkreis; alle
Termine in der Hofstraße 37. Fr.:
15.30 - 17 Uhr Jungscharsport (1.
bis 8. Schulklasse); 19.30 Uhr-22
Uhr Sport Willi-Thielmann-Halle.

Freie ev. Gem. Steinbach
So.: 10.30 Uhr, Gottesdienst. Do.:
20 Uhr, Gebetsstunde.

Freie ev. Gem. Weidelbach
So. 10 Uhr Gottesdienst u. You-
tube. Do.: 19.30, Gebetsstunde.

Katholische Pfarrei „Zum
Guten Hirten an der Dill“

Samstag, 28.2.: Haiger: 16 Uhr Hl.
Messe in vietnamesischer Sprache.
Sonntag,1.3: Dillenburg: 10.45
Uhr Kindergottesdienst;
10.45 Uhr Hl. Messe; 17 Uhr Hl.
Messe im Haus Elisabeth. Haiger:
10.45 Uhr Hl. Messe mitgestaltet
vom Kirchenchor.
Dienstag, 3.3.: Dillenburg: 10 Uhr
Hl. Messe, Haus Elisabeth.
Mittwoch,4.3.: Eibelshausen: 17
Uhr Hl. Messe.
Donnerstag, 5.3.: Hirzenhain: 18
Uhr Hl. Messe.

Sonntag, 8.3.: Ewersbach: 9 Uhr
Wortgottesfeier. Dillenburg: 10.45
Uhr Familiengottesdienst; 17 Uhr
Hl. Messe, Haus Elisabeth.
Kontakt: Pfarrei „Zum Guten Hir-
ten an der Dill“, Tel. 02771/
263760, info@katholischander-
dill.de; Homepage: www.katholi-
schanderdill.de.

Gottesdienste undTermine
Veranstaltungen der Kirchen und Gemeinden in Haiger und den Stadtteilen

Hausmüll
Graue Tonne

Papier
Blaue Tonne

Kompost
Braune Tonne

Wertstoffe
Gelbe Tonne

Müllabfuhr-
termine vom
02.03. bis
07.03.2026

Bezirk
Haiger

Allendorf

Dillbrecht

Fellerdilln

Flammersbach

Haigerseelbach

Langenaubach

Niederroßbach

Oberroßbach

Offdilln

Rodenbach

Sechshelden

Steinbach

Weidelbach

Datum
03.03.

03.03.

02.03.

02.03.

03.03.

02.03.

02.03.

02.03.

02.03.

02.03.

02.03.

03.03.

02.03.

02.03.

Datum

06.03.

03.03.

06.03.

03.03.

03.03.

06.03.

06.03.

03.03.

03.03.

Datum

03.03.

03.03.

03.03.

03.03.

03.03.

03.03.

Datum
04.03.

04.03.

05.03.

05.03.

04.03.

04.03.

02.03.

04.03.

02.03.

Notfall
Im Notfall wählen Sie bitte folgende Notrufnummern:
Feuer/Unfall/Notfall: 112
Rettungsdienst / Krankentransport: 06441 / 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD): 116 117
Giftnotruf: 06131 / 19240 (Tag und Nacht erreichbar!)
Polizeinotruf: 110 - Polizei: 02771 / 907-0

Notdienste
APOTHEKENNOTDIENST und Nachtdienst in Ihrer Nähe finden
Sie unter: www.apothekerkammer.de oder kostenlos aus dem
Festnetz unter Tel.: 0800 / 0022833.
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST, ZENTRALE:
Dillenburg, Hindenburgstraße 15 (altes Ärztehaus), 3. Etage.
Öffnungszeiten: mittwochs: 14-22 Uhr, freitags: 14-22 Uhr, sams-
tags: 7-22 Uhr, sonntags: 7-22 Uhr, Feier- und Brückentage: 7-22
Uhr. Voranmeldung erbeten: Tel. 116 117 (ärztl. Dispositions-
zentrale). Weitere Infos: www.bereitschaftsdienst-hessen.de.
BUNDESWEHR:
Sanitätsdienstliche Bereitschaft für Soldaten: Im Sanitätszentrum
Alsberg-Kaserne, Rennerod, Anmeldung allgemein: Tel.: 02664 /
503-4104, Anmeldung Zahnarzt: Tel.: 02664 / 4114.
ZAHNÄRZTE:
Der zahnärztliche Notfallvertretungsdienst ist über die Rufnum-
mer 01805 / 607011 zu erfragen.
Sprechstunden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von
10 Uhr bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr.
AUGENÄRZTE:
Augenärztlicher Notdienst Dillenburg: Notdienstzentrale der
Augenärzte Mittelhessen in den Räumen der Universitäts-
Augenklinik Gießen, Friedrichstraße 18, Tel.: 0641/98546444.
TIERÄRZTE:
Der tierärztliche Notdienst ist bei den Haustierärzten zu erfra-
gen. Nur für Haiger: Joachim Weber, prakt. Tierarzt, Hickenweg
5, Haiger, Tel.: 02773 / 1680.
Bereitschaftsdienst tierärztlicher Notdienst für Pferde:
Bernd Millat, Pferdepraxis Aartalsee, Wetzlarer Straße 9,
35756 Bellersdorf, Tel.: 06444 / 921133.

LAHN-DILL-KLINIKEN:
Besuchszeit täglich 14 - 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). Besu-
chen dürfen Personen, die keine Erkältungssymptome haben.
Zum Schutz der Patienten wird empfohlen während des stationä-
ren Aufenthaltes möglichst einen Besuch von jeweils einer Stun-
de. Für Patienten auf Intensiv- und Weaningstation sind Besuche
nach Abstimmung mit dem leitenden Arzt möglich. Besuchszei-
ten:
Intensivstation in Wetzlar: 15 – 16 Uhr und 19 – 19:30 Uhr
Intensivstation Dillenburg: 11 – 13 Uhr und 16 – 18 Uhr
Weaningstation Dillenburg: 11 – 12 Uhr und 16 – 18 Uhr
In Ausnahmefällen ist der Besuch nach Rücksprache mit dem lei-
tenden Arzt auch außerhalb dieser Zeiten möglich.
Telefon Wetzlar: 06441/79–1; Telefon Braunfels: 06442/3020
Telefon Dillenburg: 02771/396–0.
SPERR-NOTRUF:
Tel.. 116 116 (gebührenfrei) Zentrale Notrufnummer zur Sperrung
von EC- und Kreditkarten sowie elektronischen Berechtigungen.

TELEFONSEELSORGE:
Tel. 0800 / 1110 111(kostenfreie Hilfe in schwierigen Lebens-
situationen rund um die Uhr).
FRAUENNOTRUF:
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen, Tel. 0800 / 0116 016
(kostenfreie Beratung rund um die Uhr und in mehreren Spra-
chen).
FORSTAMT:
Die Rufbereitschaft des Forstamtes Herborn ist über die Rufnum-
mer 02772 / 47040 (Anrufbeantworter) erreichbar.

Redaktionsschluss für die Ausgaben des Mitteilungsblattes
„Haiger heute“ ist immer am Montag (12 Uhr). Texte und Fotos
können an presse@haiger.de geschickt werden.
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Abfallinformationen
Wertstoffhof Haiger: Hüttenstra-
ße 18 (Bauhof) Sa. 9 -14 Uhr. An-
nahme von Grünschnitt, Altholz,
Bauschutt, Altmetall, Altpapier
(Leichtverpackungen Gelbe Ton-
ne), Druckerpatronen, Tonerkar-
tuschen, CDs, DVDs aus privaten
Haushalten in Pkw-Mengen bis 2
m³ pro Tag und Anlieferer.
Die Abgabe von Elektrokleingerä-
ten an den Wertstoffhöfen ist seit
dem 1. Januar 2019 nicht mehr
möglich. Auskunft gibt die Abfall-
beratung, Tel.: 06441/407-1818,
(Mo.–Do.: 8 bis 12 Uhr und 13 bis
16 Uhr; Fr.: 8 bis 12 Uhr);
Internet: www.awld.de.
Sperrabfall: Sperrige Haushalts-
gegenstände werden nach Anmel-
dung per E-Mail an: sperrabfall@
awld.de oder telefonisch unter
06441/407-1899 abgeholt.
Das getrennte Aufstellen von Holz
und Restsperrabfall ist nicht mehr
erforderlich!
Elektrogeräte: Kostenfreie Anlie-
ferung von Elektro-Altgeräten am
Abfallwirtschaftszentrum (Am
Grauen Stein), 35614 Aßlar-Be-
chlingen: Mo.-Fr. 7.30-16, Sa. 8-13
Uhr (Apr.-Okt.); Mo.-Fr. 7.30 -16

Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr (Nov.-März)
und im GWAB-Recyclingzentrum
(Westenstr. 15, 35578 Wetzlar;
Tel.: 06441 9247515; Mo.-Fr. 10-
19 Uhr, Sa. 10-14 Uhr sowie Gru-
be Falkenstein (PreZero) in
Oberscheld:
Mo. 15 - 17 Uhr; Sa. 9 - 12 Uhr.
Informationen zur Gelben Ton-
ne: Knettenbrech & Gurdulic, Hot-
line: 0800-1015860; E-Mail: Kom-
munal-Mittelhessen@knetten-
brech-gurdulic.de.
Das Schadstoffmobil kommt:
Haiger: Parkplatz am Bauhof:
am 11. Mai und 5. November.
Langenaubach: Rombachstraße
Festplatz am 10. Februar und 18.
August.
Fellerdilln: DGH am 4. März und
8. September.
immer von 14 bis 18 Uhr
Hier können schadstoffhaltige Ab-
fälle wie z.B. Lacke, Farben, Ver-
dünner, Entkalker, Batterien,
Akkus, Schädlingsbekämpfungs-
mittel, Holzschutzmittel, Kleb-
stoffe, Bauschaum, Altöl, Ölfilter,
Energiesparlampen, Neonröhren
etc. kostenlos abgegeben werden
(pro Haushalt bis zu 100 kg).
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Allgemeinverfügung nach demHessischen Ladenöffnungsgesetz
(HLöG)

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes (HLöG)
vom 23.11.2006 (GVBl. I. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13.12.2019 (GVBl. S. 434), ergeht folgende Verfügung:

1. Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 HLöG dürfen Verkaufsstellen in Hai-
ger aus Anlass der Veranstaltung „Lukasfest“ am Sonntag, den 18.
Oktober 2026, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr, für den
geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und Kunden freigegeben
werden.

2. Der Geltungsbereich der Sonntagsöffnung beschränkt sich
ausschließlich auf die folgenden Straßenabschnitte:
Marktplatz, Hauptstraße, Mühlenstraße, Aubachstraße, Untere Pfarr-
straße, Johann-Textor-Straße, Burgstraße, Allendorfer Straße, Löhrstra-
ße, Hinterm Graben, Isabellenstraße, Schmiedegasse, Kreuzgasse,
Lohwiese, Frigghof, Bahnhofstraße, Hohleichenrain, Am Hofacker,
Kühlhausstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Am alten Bahnhof, Erlach-
straße.

3. Die Bestimmungen und Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des
Mutterschutzgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Be-
triebsverfassungsgesetzes sowie hierzu ergänzende rechtliche
Grundlagen bleiben unberührt.

4. Begründung:
Nach § 6 Abs. 1 S. 1 HLöG sind die Gemeinden berechtigt, aus Anlass
von Märkten, Messen oder besonderen örtlichen Ereignissen, abwei-
chend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 HLöG, an jährlich bis zu vier Sonn- und
Feiertagen die Öffnung von Verkaufsstellen freizugeben. Die öffent-
liche Wirkung des Anlassereignisses soll gegenüber der typisch werk-
täglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund stehen.

Die Öffnung der Verkaufsstellen im Rahmen des „Lukasfestes“ steht in
einem zeitlichen Bezug zu der zuvor genannten Veranstaltung, da die-
se in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr stattfindet. Weiterhin be-
schränkt sich der Geltungsbereich auf Straßenabschnitte, welche im
Veranstaltungsgelände bzw. in unmittelbarer Nähe des Veranstal-
tungsgeländes sind.

Während des „Lukasfestes“ ist mit einem großen Besucherstrom (lokal
und überregional) zu rechnen. Aufgrund der früheren Durchführung
des „Lukasfestes“, hat sich gezeigt, dass das Anlassereignis einen
Besucherstrom anzieht, der die bei einer alleinigen Öffnung der Ver-
kaufsstellen zu erwartende Zahl der Ladenbesucher übersteigt. Die
Sonntagsöffnung soll ein ergänzendes Angebot zu der eigentlichen
Veranstaltung darstellen und gleichzeitlich die Attraktivität der Haupt-
veranstaltung ergänzen.

Das „Lukasfest“ ist eine viertägige Veranstaltung, mit einem Kram-
markt am Donnerstag sowie am Sonntag (verkaufsoffener Sonntag).
Des Weiteren befindet sich an den vier Tagen auf dem Paradeplatz
auch der Vergnügungspark mit Attraktionen für Groß und Klein. Haiger
ist wegen der geographischen Lage im Dreiländereck Hessen, Nord-
rhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz grundsätzlich ein beliebter
Anlaufpunkt für Besucher und während des „Lukasfestes“ im Beson-
deren.

Demnach ist die Veranstaltung und das damit verbundene Programm
geeignet einen beträchtlichen, auch auswärtigen Besucherstrom an
zuziehen. Die Anreizfunktion und werktägige Geschäftigkeit einer
Ladenöffnung wird in der öffentlichen Wahrnehmung und im Besu-
cherverhalten zurücktreten.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 6 Abs. 3 HLöG der Wider-
spruch und die Anfechtungsklage gegen die Freigabeentscheidung
keine aufschiebende Wirkung haben.

6. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

7. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Haiger,
Marktplatz 7, 35708 Haiger, einzulegen.

Haiger, den 23.02.2026

Der Magistrat der Stadt Haiger

Schramm
Bürgermeister
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Schalmeien-Orchester Haiger trotzt dem Regen
Umzüge in Odenthal – Musiker lernen die nasse Seite des Bergischen Karnevals kennen

ODENTHAL/HAIGER (jka) –
An Traditionen darf man ruhig
festhalten: Am vergangenen Wo-
chenende war das Schalmeien-
Orchester Haiger wieder in Sa-
chen Frohsinn zu den Karnevals-
umzügen im Bergischen Land
unterwegs.

In der Gemeinde Odenthal sind
die Haigerer seit vielen Jahren
bei den Umzügen in den Ortstei-
len Voiswinkel und Blecher mit
dabei.

Wasser sammelt sich
in den Schalmeien

Am Freitag in Voiswinkel war
das Wetter, abgesehen von ein

paar Schauern, noch in Ordnung
und man bewältigte den drei-
stündigen Marsch bei frischen
Temperaturen trockenen Fußes.
Am Montag durfte die Truppe

dann beim Umzug durch die
Ortsteile Blecher, Holz, Erberich
und Glöbusch die nasse Seite
des Bergischen Karnevals erle-
ben. Anhaltender Regen machte
das Musizieren nicht gerade ein-
fach, da sich in den Schalmeien
immer wieder Wasser sammelte
und so manchen Ton zum „Glu-
ckern“ brachte. Dennoch waren
die Atmosphäre und die Stim-
mung der Narren am Straßen-
rand unverändert gut und die
Musikdarbietungen wurden eif-
rig beklatscht. Die Haigerer Musiker waren mit Regenschutz unterwegs. Foto: Rico Tengler

70.000 Euro für Hessens Tafeln
Rittal Foundation und die Rittal-Mitarbeiter unterstützen 7000 ehrenamtliche Helfer

HAIGER/WETZLAR (rit) – Für
die Rittal Foundation ist es
ein zentrales Anliegen, Men-
schen in unserer Region zu
stärken – besonders dort,
wo Hilfe dringend gebraucht
wird. Gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Friedhelm Loh
Group unterstützt die Stif-
tung dieTafeln in Hessen mit
insgesamt 70.000 Euro. Vor
wenigen Tagen wurde die
Spende in Wetzlar überge-
ben.

Die 57 hessischen Tafeln leis-
ten jeden Tag Beeindruckendes:
Mit rund 7000 überwiegend eh-
renamtlichen Helferinnen und
Helfern unterstützen sie rund
110.000 Menschen mit geretteten
Lebensmitteln und Dingen des
täglichen Bedarfs. Dieses Enga-
gement verdient nicht nur Res-
pekt – sondern verlässliche
Unterstützung. Der Geschäfts-
führer der Rittal Foundation,
Rainer Reissner, besuchte an-
lässlich der Spendenübergabe
das Tafel-Zentrallager in Wetzlar.

Dort überreichte er 30.000 Euro
aus dem Topf der Mitarbeiter-
Jahresspende sowie weitere
40.000 Euro von der Stiftung

selbst an den Landesverband Ta-
fel Hessen - die wichtige Arbeit
der Tafeln im ganzen Bundes-
land.

Die Tafel Hessen erhielt außer-
dem eine Zusage für kontinuier-
liche Unterstützung in den kom-
menden drei Jahren. Die Spende

bildet eine wichtige Grundlage
für die Finanzierung der hessi-
schen Tafel-Landeslogistik –
einem Herzstück der Versor-
gung.

Tafel Hessen wird
in den kommenden drei
Jahren unterstützt

Allein dort entstehen jährlich
Kosten von über 250.000 Euro
für Transport, Lager und Perso-
nal, die vollständig über Spen-
den getragen werden müssen.
Willi Schmid, Vorsitzender des

Tafel-Landesverbands, und Erich
Lindner, Landeslogistiker, dank-
ten bei dem Besuch der Rittal
Foundation und den Mitarbei-
tenden der Friedhelm Loh Group
herzlich für die großzügige und
verlässliche Unterstützung.
Die Rittal Foundation trägt da-

zu bei, soziale Strukturen zu
stärken und Menschen in he-
rausfordernden Situationen
nicht allein zu lassen. Die Tafeln
mit ihren vielen ehrenamtlichen
Helfern leisten hierfür einen
wertvollen Beitrag – Tag für Tag.

Anlässlich der Spendenübergabe im Zentrallager der Tafeln in Wetzlar dankten die Vor-
standsmitgliederWilli Schmid (Vorsitzender, r.) und Erich Lindner (Landeslogistiker, l.) Rai-
ner Reissner von der Loh-Foundation (2.v.l.) sowie dessen Mitarbeiterin Cornelia Hepp für
die großzügige Unterstützung. Foto: Joachim Jung

SIEGBACH (hjb) – Seit 1897 feiert die evangelische Kirchenge-
meinde Siegbach einmal im Jahr einen Bergmannsgottesdienst. In
diesem Jahr predigt Kirchenpräsidentin Christiane Tietz am 1. März
ab 10.30 Uhr. Der Bergmannsgottesdienst wurde ursprünglich gefei-
ert als Bittgottesdienst um den Segen Gottes für die Bergleute bei
ihrer gefährlichen Arbeit. Auch nach der Schließung der letzten Gru-
be 1972 hält der Gottesdienst die Erinnerung an die Zeit des Berg-
baus in der Region wach, an deren Glanz und deren Niedergang.

Mit den Bergmännern feiern

HAIGER (hjb) – „Kommt! Bringt eure Last“ - so lautet der deut-
sche Titel des Weltgebetstages, der am Freitag (6. März) weltweit
begangen wird. Diesmal kommt die Liturgie aus Nigeria. Links und
rechts der Dill laden an einigen Orten evangelische und katholische
Gemeinden zum Weltgebetstag ein. Im Bereich Downloads auf der
Webseite www.weltgebetstag.de finden sich viele Informationen
zum Land Nigeria und Materialien auch für den Kindergottesdienst.
Die Angebote vor Ort: 17 Uhr - Langenaubach: Ev. Auferstehungs-
kirche Langenaubach; 19 Uhr - Sechshelden: Evangelische Kirche
Sechshelden im Anschluss landestypische Spezialitäten im Gemein-
dehaus; 19 Uhr - Weidelbach: Evangelische Kirche Weidelbach

Beten mit Nigeria

HAIGER (ada) – Am Montag (2. März, 14.30 Uhr) treffen sich die
Mitglieder des Haigerer DRK-Seniorentreffs zu einem gemütlichen
Nachmittag in der DRK-Wohnanlage am Obertor. Auf dem Pro-
gramm stehen kleine Geschichten und ein lustiger Film. Das Treffen
beginnt wie immer mit Kaffee und Kuchen. Gäste sind willkommen.

Senioren hören Geschichten

HAIGER-FLAMMERSBACH (red) – Die Traktorfreunde Allendorf
richten am 7. März (Samstag) ab 12 Uhr wieder im Flammersbacher
Vereinsheim im Kirchweg 4 (ehemaliger Kindergarten) ihr traditio-
nelles Schlachtfest aus. Musikalisch unterhalten werden die Besu-
cher von den „Silver Birds“. Vor Ort gibt es wieder allerlei Leckerei-
en - Schäufelchen mit Kraut, Rippchen mit Kraut, Schlachtplatten
und Bratwurst vom Holzkohlegrill. Darüber hinaus sind frische Blut-
und Leberwurst, Hausmacher Presskopf, Mettwurst und frisches
Bauernbrot im Angebot. Auch Wurstsuppe - solange der Vorrat reicht
- wird verkauft. Alle Speisen sind natürlich auch zum Mitnehmen
erhältlich. Transport-Behältnisse sind mitzubringen. Die Traktor- und
Schlepperfreunde bitten um Vorbestellung der Speisen bis zum 2.
März bei Joachim Steiner (Tel. 02773/6457) oder Herbert Aust (Tel.
02773/7207722). Abholer werden gebeten, ihre Speisen, Wurstwa-
ren oder Bauernbrote am Samstag bis 14 Uhr abzuholen.

Schlachtfest der Traktorfreunde

Ehrungen bei den Schützen
HAIGER-RODENBACH (red) – Ehrungen bildeten den Höhepunkt
der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Falke“ Roden-
bach. Der Abend verlief sehr harmonisch, und die Tagesordnung war
schnell abgearbeitet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Roland Gra-
botin (2.v.l.) ausgezeichnet, auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft brin-
gen es Hans Hilgenberg (Bildmitte) und Volkmar Triesch (2.v.r.). Ers-
te Gratulanten waren Daniel Nietsch (links) und Stefan Ernst (r.).
Sie erhielten ein Präsent und eine Urkunde. Zudem stand eine Er-
gänzungswahl auf dem Programm. Neue Vorstandsmitglieder sind
Daniel Nietsch und Mario Gantze. Zum Abschluss gab es einen Im-
biss und ein gemütliches Beisammensein. Foto: Birgit Thielmann

Dillbrechter Vereine spenden
HAIGER-DILLBRECHT (red) – Im Rahmen des Adventsfensters
sammelten die Dillbrechter Dorfvereine Spenden für die Kindergär-
ten in Fellerdilln und Offdilln sowie für die Grundschule in Dill-
brecht. Das Adventsfenster wird jährlich vom Heimatverein, dem
Sportverein, dem Feuerwehrverein, der evangelischen und der Freien
evangelischen Gemeinde veranstaltet. Jede Gruppierung gestaltet
einen Abend, bei der die Dorfbevölkerung zusammenkommt. Es
werden Lieder gesungen, zusammen gegessen und eine kleine Ge-
schichte wird vorgetragen. Die Veranstaltungen erfreuen sich großer
Beliebtheit und gehören seit Jahren zum festen Programm der Vor-
weihnachtszeit. Die Kinder des Offdillner Kindergartens (Foto) freu-
ten sich über ein Babypuppenset und neue „Tonies“, überreicht von
der Vorsitzenden des Heimatvereins, Sarah Krenzer. Foto: S. Fuhr

„Sing &Act“ singt mit Freunden
Konzert am 8. März im Haigerer Gemeindehaus

HAIGER(red) – Musik verbin-
det – und genau das steht im
Mittelpunkt des Freundschafts-
singens am Samstag (8. März)
im evangelischen Gemeindehaus
in Haiger, direkt neben der Evan-
gelischen Stadtkirche.

Ab 15 Uhr sind die Besucher
zu einem abwechslungsreichen
und stimmungsvollen Konzert
eingeladen. Einlass ist ab 14.30
Uhr, für das leibliche Wohl ist
mit Kaffee- und Kuchenverkauf
bestens gesorgt.
Gastgeber des Singens ist der

Haiger Pop- und Rockchor „Sing
& Act“ unter der Leitung von
Patrick Schauermann, der ge-
meinsam mit „Spirit & Joy“, dem

Gospelchor der Evangelischen
Kirchengemeinde Haiger, dem
kleinen, jungen Pop- und Rock-
chor „ChoRespondenz“ aus
Fehl-Ritzhausen sowie dem ge-
mischten Chor „TonArt Cäcilia
Nauborn“ (Ltg. Patrick Schauer-
mann) den Konzertnachmittag
gestalten.

Jeder Chor präsentiert
seine ganz persönlichen
Lieblingslieder

Jeder Chor präsentiert seine
ganz persönlichen Lieblingslie-
der, die die jeweilige Identität
und Leidenschaft der Formation
widerspiegelt. Eine besondere
Note erhält das Konzert durch

den Auftritt des im Januar ge-
gründeten Projektchores von
Sing & Act, der eindrucksvoll
zeigen möchte, was mit Begeis-
terung und Teamgeist möglich
ist: In nur sechs Proben wurden
Songs erarbeitet, die nun erst-
mals öffentlich zu hören sein
werden.
Das Freundschaftssingen ver-

spricht einen musikalisch vielfäl-
tigen Nachmittag. Alle Musikin-
teressierten sind herzlich einge-
laden, dabei zu sein und sich
von der Freude am gemeinsa-
men Singen anstecken zu lassen.
Der Eintritt ist frei - um Spen-

den wird gebeten. Kontakt: kon-
takt@singandact.de, Internet:
www.singandact.de

WETZLAR/HAIGER (ldk) – Nach dem amtlichen
Nachweis des Blauzungenvirus vom Serotyp 8
(BTV 8) bei einem Rinderbetrieb in Bingen (Rhein-
land-Pfalz) erweitert sich die bestehende hessische
BTV 8-Handelsrestriktionszone. Süd- und Mittel-
hessen fallen nun komplett in die erweiterte Zone.
Der Lahn-Dill-Kreis war seit Anfang Januar bereits
mit einzelnen Gemeinden (Driedorf, Haiger, Dil-
lenburg, Herborn, Breitscheid, Greifenstein) von
einer BTV-8 Handelsrestriktionszone betroffen.

Für den Menschen ist der Erreger der Blauzun-
genkrankheit nicht gefährlich. Tierhalter müssen
ab sofort im gesamten Kreisgebiet besondere Vor-
gaben beim Transport und Handel empfänglicher
Tiere beachten. Die Beschränkungen gelten für
Rinder, Schafe, Ziegen, Neuweltkameliden (Lamas,

Alpakas) sowie Hirsche und andere Wildwieder-
käuer. Nach Vorgaben der EU sind um betroffene
Tierhaltungen Restriktionszonen mit einem Radius
von mindestens 150 Kilometern einzurichten.
Für betroffene Tiere, die aus der Restriktionszone

heraus transportiert werden sollen, müssen die
Verbringungsvorschriften des EU-Rechts eingehal-
ten werden. Das gilt auch für Transporte in BTV-8-
freie Gebiete innerhalb Hessens oder andere Bun-
desländer. Innerhalb der 150-Kilometer-Zone kön-
nen Tiere weiter ohne Beschränkungen verbracht
werden. Für den Serotyp BTV 3 bestehen innerhalb
Deutschlands keine Transportbeschränkungen.
Eine Übersicht über die Verbringungsregeln, Tier-
haltererklärungen sowie weitere Infos sind direkt
auf der Website des Kreises unter www.lahn-dill-
kreis.de/blauzunge bereitgestellt.

Blauzunge: Kreis voll in Handelsrestriktionszone

DER VORSITZENDE DES AUSSCHUSSES FÜR
UMWELT, BAUEN UND STADTENTWICKLUNG

DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG HAIGER

Haiger, 28. Februar 2026
E I N L A D U N G
zur einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Stadtent-
wicklung der Stadtverordnetenversammlung Haiger für

Dienstag, den 03. März 2026,
17.30 Uhr

(Rathaus Haiger,)
(Sitzungssaal 1, 1. OG)

BESUCHER/ZUSCHAUER BITTE HAUPTEINGANG BENUTZEN

gez.
Jonas Lichtenthaler
Ausschussvorsitzender

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung, Beschlussfähigkeit und Feststellung der
Tagesordnung

2. Mitteilungen desMagistrates
3.KommunaleWärmeplanung
hier: Zwischenbericht

4.Anfragen und Anregungen
5.Grundstücksangelegenheiten
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Öffentliche Bekanntmachung
Neue Fassung der Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung auf und an den öffentlichen Verkehrsflächen, Anlagen sowie Einrichtungen im Gebiet der Stadt Haiger
(Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung)

Alte Fassung Neue Fassung
Aufgrund der §§ 71, 74 und 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.01.2005 (GVBl. I S. 14), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (GVBl. S. 66) und § 9
Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden
(HundeVO) in der Fassung vom 07.02.2003 (GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch
Artikel 2 der Verordnung vom 12. November 2013 (GVBl. I S. 640), hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Haiger in der Sitzung am 13.12.2017 die folgende
Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der Stadt Haiger, zuletzt geändert durch
Änderungssatzung vom 02.05.2018, beschlossen:

Aufgrund der §§ 71, 74 und 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.01.2005 (GVBl. I S. 14), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2025 (GVBl. 2025 Nr. 97) und § 9
Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden
(HundeVO) in der Fassung vom 22.01.2003, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 30. November 2022 (GVBl. I S. 686), hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Haiger in der Sitzung am 18.02.2026 die folgende Gefahrenabwehrverordnung
für das Gebiet der Stadt Haiger beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Gefahrenabwehrverordnung gilt für alle öffentlichen Verkehrsflächen, öffent-
lichen Anlagen, öffentlichen Einrichtungen, Gewässer und in den Fällen der § 5 Ab-
satz 1, § 8 Abs. 1 und 2, § 9 Nr. 5 sowie § 13, wegen der Wirkung auf den öffentlichen
Bereich, auch für nicht öffentliche Grundstücke im Gebiet der Stadt Haiger.
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lichen Anlagen, öffentlichen Einrichtungen, Gewässer und in den Fällen der § 5 Ab-
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§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Verkehrsflächen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind

alle Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet. Hierzu gehören ins-
besondere auch Fahrbahnen, Rand-/ Seitenstreifen, Haltestellen, Haltebuchten,
Flächenbereiche der Wartehäuschen, Brücken, Tunnel, Parkplätze, Gehwege,
Gehflächen, Verbindungswege, Radwege, Treppen, Straßenböschungen und
Stützmauern.

(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind gärtne-
risch gestaltete Anlagen oder sonstige Grünanlagen, die der Erholung der Be-
völkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen und
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu gehören insbesondere Grünflächen,
landschaftliche Freiflächen, Wanderwege, Gehölze, Parks, Baumreihen, Einzel-
bäume, Teiche, Brunnen, Schutzhütten, Friedhöfe, öffentlich zugängliche Kin-
derspielplätze, Bolzplätze, Sportplätze und sonstige Sportanlagen unter freiem
Himmel (z.B. „Trimm-dich-Pfad“), Verkehrsgrünanlagen, Kreisverkehrsplätze so-
wie sonstige bauliche Anlagen, die der Erholung oder Freizeitgestaltung dienen
(z. B. „Eduardsturm“, „Adolfstempel“).

(3) Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Verordnung sind Einrichtungen, die
der Allgemeinheit zugutekommen bzw. dem öffentlichen Nutzen dienen, insbe-
sondere Wertstoff- und Abfallbehälter, Verteiler- und Schaltkästen, Verkehrs-
zeichen und -einrichtungen, Schallschutzwände, Bauzäune, Einfriedungen,
Geländer, Brüstungen, Stützmauern, Ruhebänke, Denkmäler, Bäume, Licht- und
Leitungsmasten, Telefonzellen, Haltestelleneinrichtungen sowie Türen, Tore,
Wände und Mauern von öffentlichen Gebäuden.
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der Allgemeinheit zugutekommen bzw. dem öffentlichen Nutzen dienen, insbe-
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§ 3 Schutz vor Verunreinigungen
(1) Öffentliche Verkehrsflächen, Anlagen und Einrichtungen dürfen nicht beschä-

digt oder über das übliche Maß hinaus verunreinigt werden. Die Regelungen des
Hessischen Straßengesetzes, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Haiger
und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, finden
Anwendung. Es ist insbesondere verboten
1. Kleinabfälle jeglicher Art, z. B. Papier, Werbematerial, Verpackungen,

Zigarettenkippen, Zigarettenschachteln, Lebensmittelreste, Flaschen, Kau-
gummi etc., außerhalb der dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen,

2. öffentliche Abfallbehälter über den Gemeingebrauch hinaus zur Beseitigung
der im Haushalt oder in den Gewerbebetrieben angefallen Abfälle zu verwen-
den,

3. den Inhalt von auf oder an Straßen aufgestellter Abfallbehälter oder Abfallsä-
cke zu verstreuen,

4. Sperrmüllstapel oder sonstige zur Sammlung bereitgestellte Sachen zu ver-
streuen,

5. Abfall oder Gegenstände auf oder neben die zur Aufnahme von Gegenständen
zur Wertstoffverwertung aufgestellten Container zu stellen,

6. Zeitungen, Werbematerial u. ä. außerhalb von Gebäuden oder Briefkästen so
abzulegen, dass sie, z. B. durch Windböen, zu Abfall werden,

7. Maschinen oder sonstige Gegenstände abzustellen, die für den Gebrauch nicht
mehr bestimmt sind.

(2) Das Befüllen von Glascontainern ist an Werktagen in der Zeit von 20:00 Uhr bis
07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet.

(3) Auf öffentlichen Verkehrsflächen oder in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen
befindliche Brunnen, Wasserbecken und Teiche dürfen nur entsprechend ihrer
Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist verboten sie zu verschmutzen, das
Wasser zu verunreinigen, feste oder flüssige Gegenstände in sie einzubringen,
darin zu waschen sowie Hunde oder andere Tiere darin baden zu lassen.

(4) Es ist verboten Werbeträger, Flyer, Handzettel oder kostenlose Anzeigenblätter
abzulegen oder zu verteilen, soweit eine Sondernutzungserlaubnis dafür nicht
erteilt ist. Wer gegen dieses Verbot verstößt ist zur unverzüglichen Beseitigung
der dadurch entstehenden Verschmutzung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht
trifft ebenso denjenigen, der das Ablegen oder Verteilen veranlasst hat.
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§ 4 Tiere
(1) Personen, die Hunde halten oder führen, haben dafür zu sorgen, dass ihre Tiere

sich nicht ohne Aufsicht in der Öffentlichkeit bewegen. Sie haben die Tiere insbe-
sondere von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen oder Spielparks und Anpflanzungen
sowie von Brunnen, Wasserbecken und Teichen fern zu halten.

(2) Öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Anlagen und öffentliche Einrichtungen
dürfen nicht durch Tiere, insbesondere Hunde, verunreinigt werden. Personen,
die Hunde halten oder führen, sind verpflichtet den hinterlassenen Kot sofort
zu beseitigen. Die Hinterlassenschaften können in städtischen Abfallbehältern
entsorgt werden, wenn er in Plastiktüten oder Vergleichbarem eingepackt ist.

(3) An folgenden Örtlichkeiten sind Hunde an der Leine zu führen:
1. Naherholungsgebiet „Haarwasen“
2. Fußgängerzone („Marktplatz“, „Hauptstraße“)
3. Altstadt („Hauptstraße“, „Isabellenstraße“, „Kreuzgasse“, „Frigghof“, „Obere

Pfarrstraße“) Die genauen Geltungsbereiche der Nr. 1 - 3 ergeben sich aus den
Anlagen 1 und 2, welche zugleich Bestandteil dieser Verordnung sind.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für Dienst- und Blindenhunde bei einem
zweckentsprechenden Einsatz oder in der Ausbildung.

(5) Es ist verboten Tauben oder Wasservögel (z. B. Enten, Schwäne, Blesshühner)
sowie Fische zu füttern oder Futter auszulegen.

(6) In öffentlichen Anlagen lebende Tiere, insbesondere Tauben, Enten und Fische,
dürfen nicht mehr als nach den Umständen vermeidbar gestört werden.
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§ 5 Kraftfahrzeuge
(1) Das Waschen und Reparieren von Kraftfahrzeugen, das Ölwechseln und das Be-

handeln mit brennbaren, ölauflösenden oder schaumbildenden Flüssigkeiten ist
auf öffentlichen Verkehrsflächen und in öffentlichen Anlagen nicht erlaubt. Die-
ses Verbot gilt auch auf befestigten Grundstücken, die unmittelbar an die Straße
angrenzen und die ohne Leichtflüssigkeitsabscheider zur Straße hin entwässert
werden.
Dies gilt nicht für
1. Kleinreparaturen, von denen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, insbe-

sondere Gesundheitsbeeinträchtigung, Umweltgefährdung oder Lärmbeein-
trächtigung, ausgeht;

2. Reparaturarbeiten wegen plötzlich aufgetretener Störungen zur Wiederher-
stellung der sofortigen Betriebsbereitschaft bei Kraftfahrzeugen, wenn ein
Abschleppen nicht zumutbar ist;

3. Waschen von Kraftfahrzeugen auf eigenem Grundstück ohne chemische Hilfs-
stoffe zur Gewährleistung der Straßen- und Verkehrssicherheit.

(2) Kraftfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen und Wohnmobile dürfen außerhalb von
hierfür ausgewiesenen Plätzen nicht als Unterkunft benutzt werden. Eine einzel-
ne Übernachtung als notwendige Ruhepause zum Zwecke der Erhaltung oder
Wiederherstellung der Verkehrstauglichkeit wird von dem Verbot nicht berührt.
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§ 6 Fahrbahnen und Gehwege
(1) Es ist verboten auf öffentlichen Verkehrsflächen, in Abflussrinnen, Einlaufschäch-

te oder Durchlässe Kehricht, Schlamm, Unrat, Schnee, Eisplatten, Sand, Kies und
andere wasserablaufhemmende Gegenstände zu verbringen.

(2) Mörtel, Beton und ähnliches Material darf nicht auf der Fahrbahn oder dem Geh-
weg aufbereitet werden, es sei denn, es liegt eine Erlaubnis des Magistrates vor.

(3) Es ist verboten, Auffahrrampen und Auffahrhilfen jeder Art ohne Genehmigung
des Magistrates im öffentlichen Verkehrsraum herzustellen oder in selbigen ein-
zubringen.
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§ 7 Nutzung öffentlicher Anlagen und Einrichtungen
(1) Öffentliche Anlagen (§ 2 Abs. 2) und öffentliche Einrichtungen (§ 2 Abs. 3) dür-

fen nicht beschädigt, entfernt oder in sonstiger Weise missbräuchlich genutzt
werden.

(2) Schachtdeckel und Abdeckungen von Meldeeinrichtungen, Elektrizität, Gas,
Wasser und Abwasser dürfen nicht unbefugt geöffnet oder geschlossen werden.

(3) Öffentliche Anlagen und Einrichtungen dürfen nicht mit Kraftfahrzeugen befah-
ren werden. Die Benutzung von Kinderspielgeräten, Rollstühlen, Krankenfahr-
stühlen und Fahrzeugen zur Pflege und Instandhaltung öffentlicher Anlagen ist
gestattet.

(4) Das Reiten und Fahrradfahren in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen, ausge-
nommen der Wanderwege sowie der sonstigen hierfür bestimmten und beschil-
derten Wege, ist nicht gestattet.

(5) In öffentlichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Schaustellungen, gewerbliche
Feilbietungen von Waren oder Leistungen aller Art ohne besondere Erlaubnis
nicht durchgeführt werden.
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(6) Weiterhin dürfen alkoholische Getränke auf allen öffentlichen Flächen im Um-
kreis von 10 Metern um ortsfeste Verkaufsstellen nicht verzehrt sowie Distick-
stoffmonoxid („Lachgas“) und berauschende Mittel konsumiert werden.

(7) Der Genuss alkoholischer Getränke und der Konsum von Distickstoffmonoxid
(Lachgas) sowie sonstiger berauschender Mittel ist auf allen städtischen nicht
verpachteten Sportanlagen verboten.

§ 8 Zweck-, Nutz- und Brauchtumsfeuer
(1) Zweck- und Nutzfeuer zur Verbrennung pflanzlicher Abfälle oder Ähnliches sind

dem Magistrat der Stadt Haiger spätestens 48 Stunden vor Beginn anzuzeigen.
Ausgenommen hiervon sind kleine und begrenzte Feuerstellen in dafür vorgese-
henen Geräten oder Einrichtungen wie Feuerschalen, Feuerkörben, Gartenkami-
nen bzw. Umfriedungen oder Feuerstellen, die eine Ausbreitung des Zweck- oder
Nutzfeuers wirksam verhindern. Es gelten die Vorschriften der Verordnung über
die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsan-
lagen.

(2) Brauchtumsfeuer sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung
anzuzeigen. Die Vorschriften des § 3 der Verordnung über die Beseitigung von
pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen gelten analog.

(3) Das Abbrennen offener Feuer auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen
Anlagen und öffentlichen Einrichtungen ohne Erlaubnis des Magistrates ist ver-
boten. Ausgenommen hiervon sind speziell dafür vorgesehene Grillplätze und
Feuerstellen.

§ 8 Zweck-, Nutz- und Brauchtumsfeuer
(1) Zweck- und Nutzfeuer zur Verbrennung pflanzlicher Abfälle oder Ähnliches sind

beim Magistrat der Stadt Haiger spätestens 48 Stunden vor Beginn zu bean-
tragen. Ausgenommen hiervon sind kleine und begrenzte Feuerstellen in dafür
vorgesehenen Geräten oder Einrichtungen wie Feuerschalen, Feuerkörben,
Gartenkaminen bzw. Umfriedungen oder Feuerstellen, die eine Ausbreitung des
Zweck- oder Nutzfeuers wirksam verhindern. Es gelten die Vorschriften der Ver-
ordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbe-
seitigungsanlagen.

(2) Brauchtumsfeuer sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung zu
beantragen. Die Vorschriften des § 3 der Verordnung über die Beseitigung von
pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen gelten analog.

(3) Das Abbrennen offener Feuer auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen
Anlagen und öffentlichen Einrichtungen ohne Erlaubnis des Magistrates ist ver-
boten. Ausgenommen hiervon sind speziell dafür vorgesehene Grillplätze und
Feuerstellen.

§ 9 Grob störendes Verhalten
Auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen
ist jedes grob störende Verhalten untersagt, das geeignet ist, andere mehr als nach
den Umständen vermeidbar zu stören, zu beeinträchtigen oder zu behindern. Es ist
insbesondere untersagt

1. zu lagern oder zu nächtigen,
2. andere durch Trunkenheit oder sonstiges rauschbedingtes Verhalten mehr als

nach den Umständen vermeidbar zu behindern oder zu belästigen,
3. unbefugt in Gruppen zu mehr als zwei Personen dauerhaft ausschließlich oder

überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses, außerhalb von Ausschankflä-
chen oder Einrichtungen, wie z. B. Grillstellen, zu verweilen,

4. außerhalb dafür vorgesehener Plätze zu grillen,
5. aggressiv, organisiert oder mit Kindern sowie sonstigen Schutzbefohlenen zu

betteln; dies gilt auch auf privaten, aber öffentlich zugänglichen Flächen (z.B.
Parkplätze von Supermärkten),

6. die Notdurft außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen zu verrichten,
7. Verkehrszeichen, Hausnummern und sonstige Hinweise auf Einrichtungen und

Zeichen für öffentliche Zwecke zu beseitigen, zu ändern, zu bedecken oder in
sonstiger Weise ihre Sichtbarkeit zu beeinträchtigen.

§ 9 Grob störendes Verhalten
Auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen
ist jedes grob störende Verhalten untersagt, das geeignet ist, andere mehr als nach
den Umständen vermeidbar zu stören, zu beeinträchtigen oder zu behindern. Es ist
insbesondere untersagt

1. zu lagern oder zu nächtigen,
2. andere durch Trunkenheit oder sonstiges rauschbedingtes Verhalten mehr als

nach den Umständen vermeidbar zu behindern oder zu belästigen,
3. unbefugt in Gruppen zu mehr als zwei Personen dauerhaft ausschließlich oder

überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses, außerhalb von Ausschankflä-
chen oder Einrichtungen, wie z. B. Grillstellen, zu verweilen,

4. außerhalb dafür vorgesehener Plätze zu grillen,
5. aggressiv, organisiert oder mit Kindern sowie sonstigen Schutzbefohlenen zu

betteln; dies gilt auch auf privaten, aber öffentlich zugänglichen Flächen (z.B.
Parkplätze von Supermärkten),

6. die Notdurft außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen zu verrichten,
7. Verkehrszeichen, Hausnummern und sonstige Hinweise auf Einrichtungen und

Zeichen für öffentliche Zwecke zu beseitigen, zu ändern, zu bedecken oder in
sonstiger Weise ihre Sichtbarkeit zu beeinträchtigen.

§ 10 Spielplätze und Bolzplätze
(1) Die auf Spielplätzen aufgestellten Spielgeräte dürfen nicht von Personen

genutzt werden, die älter als 14 Jahre sind. Dies gilt nicht für Jugendliche oder
Erwachsene, die mit einem Kind, welches sie beaufsichtigen oder betreuen, ein
Spielgerät auf eigenes Risiko gemeinsam nutzen, um ihm die gefahrlose Benut-
zung zu ermöglichen, ihm Halt zu geben oder es zu ermutigen.

(2) Spielplätze und Bolzplätze dürfen nur von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nur
entsprechend ihrem Zweck genutzt werden. Darüber hinaus dürfen Bolzplätze
an Sonn- und Feiertagen erst ab 09:00 Uhr genutzt werden.

(3) Der Verzehr sowie das zum Verzehr Überlassen von alkoholischen Getränken
oder Rauschmitteln und das Rauchen ist auf allen Bolz- und Spielplätzen
verboten.

§ 10 Spielplätze und Bolzplätze
(1) Die auf Spielplätzen aufgestellten Spielgeräte dürfen nicht von Personen genutzt

werden, die älter als 14 Jahre sind. Dies gilt nicht für Jugendliche oder Erwachse-
ne, die mit einem Kind, welches sie beaufsichtigen oder betreuen, ein Spielgerät
auf eigenes Risiko gemeinsam nutzen, um ihm die gefahrlose Benutzung zu er-
möglichen, ihm Halt zu geben oder es zu ermutigen.

(2) Spielplätze und Bolzplätze dürfen nur von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nur ent-
sprechend ihrem Zweck genutzt werden. Darüber hinaus dürfen Bolzplätze an
Sonn- und Feiertagen erst ab 09:00 Uhr genutzt werden.

(3) Das Rauchen, das Verwenden von E-Zigaretten, der Genuss alkoholischer Ge-
tränke, der Konsum von Distickstoffmonoxid („Lachgas“) und sonstiger berau-
schender Mittel ist auf allen Bolz- und Kinderspielplätzen/ Kindergartenspiel-
plätzen sowie im unmittelbaren Umfeld hiervon verboten.

(4) Zum Schutz der Kinder ist es auf Spielplätzen verboten gefährliche Stoffe oder
Gegenstände mitzubringen.

(4) Zum Schutz der Kinder ist es auf Spielplätzen verboten gefährliche Stoffe oder
Gegenstände mitzubringen.

§ 11 Plakatieren, Bemalen, Besprühen
(1) Das Anbringen oder anbringen lassen von Plakaten, Anschlägen und anderen

Werbemitteln jeder Art (Plakatanschlag) auf den in § 2 genannten Flächen ist
verboten. Weiterhin ist es verboten diese Flächen zu besprühen, zu bemalen oder
zu beschriften sowie besprühen, bemalen oder beschriften zu lassen.

(2) Die Verbote des Abs. 1 gelten nicht, sofern das Einverständnis des Eigentümers/
der Eigentümerin oder sonstigen Verfügungsberechtigten vorliegt oder eine
Ausnahme erteilt wurde oder die in Abs. 1 beschriebenen Handlungen aus ande-
ren Gründen erlaubt sind.

(3) Der Abs. 1 findet keine Anwendung auf bauordnungsrechtlich genehmigte Anla-
gen sowie auf genehmigte oder anderweitig gestattete Sondernutzungen.

(4) Wer entgegen den Verboten des Abs. 1 Plakatanschläge anbringt, die Flächen
beschriftet, bemalt, besprüht oder hierzu veranlasst, ist zur unverzüglichen Be-
seitigung verpflichtet. Diese Pflicht trifft auch denjenigen, der einen Vorteil oder
sonstigen Nutzen aus den Plakatanschlägen oder Darstellungen zieht.

§ 11 Plakatieren, Bemalen, Besprühen
(1) Das Anbringen oder anbringen lassen von Plakaten, Anschlägen und anderen

Werbemitteln jeder Art (Plakatanschlag) auf den in § 2 genannten Flächen ist
verboten. Weiterhin ist es verboten diese Flächen zu besprühen, zu bemalen oder
zu beschriften sowie besprühen, bemalen oder beschriften zu lassen.

(2) Die Verbote des Abs. 1 gelten nicht, sofern das Einverständnis des Eigentümers/
der Eigentümerin oder sonstigen Verfügungsberechtigten vorliegt oder eine
Ausnahme erteilt wurde oder die in Abs. 1 beschriebenen Handlungen aus ande-
ren Gründen erlaubt sind.

(3) Der Abs. 1 findet keine Anwendung auf bauordnungsrechtlich genehmigte Anla-
gen sowie auf genehmigte oder anderweitig gestattete Sondernutzungen.

(4) Wer entgegen den Verboten des Abs. 1 Plakatanschläge anbringt, die Flächen
beschriftet, bemalt, besprüht oder hierzu veranlasst, ist zur unverzüglichen Be-
seitigung verpflichtet. Diese Pflicht trifft auch denjenigen, der einen Vorteil oder
sonstigen Nutzen aus den Plakatanschlägen oder Darstellungen zieht.

§ 12 Besondere Örtlichkeiten
(1) Auf der Terrasse vor dem Rathaus ist das Befahren mit Spielgeräten und sonsti-

gen Fortbewegungsmitteln aller Art (Fahrrad, Inlineskates, Skateboard, Scooter
etc.) untersagt. Dies gilt nicht für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen. Ferner
ist das Ball- und Frisbeespielen sowie andere Sportspiele in diesem Bereich ver-
boten. Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der Anlage 3, welche zugleich
Bestandteil dieser Verordnung ist.

(2) Auf dem Parkplatz „Paradeplatz“ sowie den dortigen Haltestellen, begrenzt
durch die „Kühlhausstraße“ und die „Kreuzgasse“, ist jede verkehrsfremde Nut-
zung untersagt. Eine verkehrsfremde Nutzung liegt insbesondere bei Ball-, Fris-
bee- und Sportspielen jeglicher Art, befahren mit Spielgeräten und sonstigen
Fortbewegungsmitteln (Inlineskates, Skateboard und Scooter etc.) sowie unbe-
rechtigtem Verweilen vor.

(3) Auf dem „Markplatz“ und auf dem „Steigplatz“, ist das Ball-und Frisbeespielen
sowie andere Sportspiele verboten. Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus
der Anlage 4, welche zugleich Bestandteil dieser Verordnung ist.

(4) Der Aufenthalt in öffentlichen Toiletten ist nur zur Verrichtung der Notdurft ge-
stattet.

§ 12 Besondere Örtlichkeiten
(1) Auf der Terrasse vor dem Rathaus ist das Befahren mit Spielgeräten und sonsti-

gen Fortbewegungsmitteln aller Art (Fahrrad, Inlineskates, Skateboard, Scooter
etc.) untersagt. Dies gilt nicht für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen. Ferner
ist das Ball- und Frisbeespielen sowie andere Sportspiele in diesem Bereich ver-
boten. Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der Anlage 3, welche zugleich
Bestandteil dieser Verordnung ist.

(2) Auf dem Parkplatz „Paradeplatz“ sowie den dortigen Haltestellen, begrenzt
durch die „Kühlhausstraße“ und die „Kreuzgasse“, ist jede verkehrsfremde Nut-
zung untersagt. Eine verkehrsfremde Nutzung liegt insbesondere bei Ball-, Fris-
bee- und Sportspielen jeglicher Art, befahren mit Spielgeräten und sonstigen
Fortbewegungsmitteln (Inlineskates, Skateboard und Scooter etc.) sowie unbe-
rechtigtem Verweilen vor.

(3) Auf dem „Markplatz“ und auf dem „Steigplatz“, ist das Ball-und Frisbeespielen
sowie andere Sportspiele verboten. Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus
der Anlage 4, welche zugleich Bestandteil dieser Verordnung ist.

(4) Der Aufenthalt in öffentlichen Toiletten ist nur zur Verrichtung der Notdurft ge-
stattet.

§ 13 Einfriedungen, Abgrenzungen und Straßenfronten
(1) Die Anbringung von Stacheldraht unmittelbar entlang öffentlicher Verkehrsflä-

chen oder öffentlicher Anlagen und Einrichtungen ist bis zu einer Höhe von 2,20
m über dem Straßenkörper unzulässig.

(2) Bäume oder Sträucher an öffentlichen Verkehrsflächen sind von den Verpflich-
teten so anzulegen oder zu beschneiden, dass sie nicht über die Grundstücks-
grenze in den öffentlichen Verkehrsraum ragen und den Verkehr oder Verkehrs-
einrichtungen wie Verkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen oder Straßenlaternen
behindern oder gefährden. Auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken oder Mauer-
vorsprüngen sind abgestellte Gegenstände, wie zum Beispiel Blumentöpfe und
-kästen, gegen Herabfallen zu sichern.

§ 13 Einfriedungen, Abgrenzungen und Straßenfronten
(1) Die Anbringung von Stacheldraht unmittelbar entlang öffentlicher Verkehrsflä-

chen oder öffentlicher Anlagen und Einrichtungen ist bis zu einer Höhe von 2,20
m über dem Straßenkörper unzulässig.

(2) Bäume oder Sträucher an öffentlichen Verkehrsflächen sind von den Verpflich-
teten so anzulegen oder zu beschneiden, dass sie nicht über die Grundstücks-
grenze in den öffentlichen Verkehrsraum ragen und den Verkehr oder Verkehrs-
einrichtungen wie Verkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen oder Straßenlaternen
behindern oder gefährden. Auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken oder Mauer-
vorsprüngen sind abgestellte Gegenstände, wie zum Beispiel Blumentöpfe und
-kästen, gegen Herabfallen zu sichern.

§ 14 Herausstellen von Abfallbehältern und Sperrmüll
(1) Abfallbehältnisse (Mülltonnen, Müllsäcke o. Ä.) dürfen frühestens am Abend vor

der Leerung an die Straße gestellt werden. Nach der Leerung sind die Behältnis-
se schnellstmöglich, spätestens am darauffolgenden Tag, wieder von den Stra-
ßen und Gehwegen zu entfernen.

(2) Sperrmüll darf frühestens am dritten Tag vor der Abholung rausgestellt werden.
Nicht abtransportierte Teile des Sperrmülls sind bis zum auf die Abholung fol-
genden Tag wieder zu entfernen.

§ 14 Herausstellen von Abfallbehältern und Sperrmüll
(1) Abfallbehältnisse (Mülltonnen, Müllsäcke o. Ä.) dürfen frühestens am Abend vor

der Leerung an die Straße gestellt werden. Nach der Leerung sind die Behältnis-
se schnellstmöglich, spätestens am darauffolgenden Tag, wieder von den Stra-
ßen und Gehwegen zu entfernen.

(2) Sperrmüll darf frühestens am zweiten Tag vor der Abholung rausgestellt werden.
Nicht abtransportierte Teile des Sperrmülls sind bis zum auf die Abholung fol-
genden Tag wieder zu entfernen.

§ 15 Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummern
(amtliche Lagebezeichnung)

Jedes Grundstück, das baulich oder gewerblich genutzt wird bzw. auf dem diese
Nutzung durch bauliche Maßnahmen bereits vorbereitet wird, ohne Rücksicht auf
den Stand der Erschließung, ist vom Grundstückseigentümer/ von der Grund-
stückseigentümerin mit der von der Stadt festgesetzten Grundstücksnummer
(Hausnummer) zu versehen. Die Grundstücksnummern müssen von der Straße aus,
zu der das Grundstück zugeordnet ist, jederzeit gut lesbar sein.

§ 15 Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummern
(amtliche Lagebezeichnung)

Jedes Grundstück, das baulich oder gewerblich genutzt wird bzw. auf dem diese
Nutzung durch bauliche Maßnahmen bereits vorbereitet wird, ohne Rücksicht auf
den Stand der Erschließung, ist vom Grundstückseigentümer/ von der Grund-
stückseigentümerin mit der von der Stadt festgesetzten Grundstücksnummer
(Hausnummer) zu versehen. Die Grundstücksnummern müssen von der Straße aus,
zu der das Grundstück zugeordnet ist, jederzeit gut lesbar sein.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen, Anlagen oder Ein-
richtungen beschädigt oder über das übliche Maß hinaus verunreinigt,

2. den Verboten des § 3 Absatz 1 Nr. 1 – 7 zuwiderhandelt,
3. entgegen § 3 Absatz 2 einen Glascontainer an Werktagen in der Zeit von

20:00 Uhr bis 07:00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen befüllt,
4. entgegen § 3 Absatz 3 Brunnen, Wasserbecken und Teiche verschmutzt, das

Wasser verunreinigt, feste oder flüssige Gegenstände in sie einbringt oder
darin Hunde oder andere Tiere baden lässt,

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Werbeträger, Flyer, Handzettel oder kostenlose
Anzeigenblätter ablegt oder verteilt,

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 die durch die Werbeträger, Flyer, Handzettel
oder kostenlosen Anzeigenblätter entstandene Verschmutzung nicht unver-
züglich beseitigt,

7. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 als Halter/Halterin oder Führer/Führerin eines
Hundes nicht dafür sorgt, dass das Tier nicht unbeaufsichtigt in der Öffent-
lichkeit umherläuft,

8. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 als Halter/Halterin oder Führer/Führerin eines
Hundes das Tier nicht von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen oder Spielparks
und Anpflanzungen sowie Brunnen, Wasserbecken und Teichen fernhält,

9. entgegen § 4 Absatz 2 als Halter/ Halterin oder Führer/ Führerin die durch das
Tier verursachten Verunreinigungen nicht unverzüglich beseitigt, ohne dass
ein Ausnahmetatbestand nach § 4 Absatz 4 vorliegt,

10. entgegen § 4 Absatz 3 am „Haarwasen“ (Anlage 1), in der Fußgängerzone
oder der Altstadt (Anlage 2) seinen Hund nicht anleint,

11. entgegen § 4 Absatz 5 Tauben oder Wasservögel sowie Fische füttert oder
Futter für diese auslegt,

12. entgegen § 4 Absatz 6 die Tiere mehr als nach den Umständen vermeidbar
stört,

13. entgegen § 5 Absatz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen oder Anlagen bzw. auf
befestigten Grundstücken, die unmittelbar an die Straße angrenzen und die
ohne Leichtflüssigkeitsabscheider zur Straße hin entwässert werden, Kraft-
fahrzeuge wäscht oder repariert, Öl wechselt oder mit brennbaren, ölauflö-
senden oder schaumbildenden Flüssigkeiten behandelt, ohne dass ein Aus-
nahmetatbestand nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 vorliegt,

14. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 Kraftfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen oder
Wohnmobile außerhalb von hierfür ausgewiesenen Plätzen als Unterkunft be-
nutzt, ohne dass der Ausnahmetatbestand nach § 5 Absatz 2 Satz 2 vorliegt,

15. entgegen § 6 Absatz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in Abflussrinnen, Ein-
laufschächten oder Durchlässen Kehricht, Schlamm, Unrat, Schnee, Eisplat-
ten, Sand, Kies und andere wasserablaufhemmende Gegenstände verbringt,

16. entgegen § 6 Absatz 2 ohne Erlaubnis des Magistrates Mörtel, Beton und
ähnliches Material auf der Fahrbahn oder dem Gehweg aufbereitet,

17. entgegen § 6 Absatz 3 ohne Genehmigung Auffahrrampen und Auffahrhilfen
im öffentlichen Verkehrsraum herstellt oder einbringt,

18. entgegen § 7 Absatz 1 öffentliche Anlagen oder öffentliche Einrichtungen be-
schädigt, entfernt oder in sonstiger Weise missbräuchlich nutzt,

19. entgegen § 7 Absatz 2 Schachtdeckel und Abdeckungen von Meldeeinrich-
tungen, Elektrizität, Gas, Wasser und Abwasser unbefugt öffnet oder schließt,

20. entgegen § 7 Absatz 3 öffentliche Anlagen oder Einrichtungen mit einem
Kraftfahrzeug befährt, ohne dass ein Ausnahmetatbestand nach Satz 2 vor-
liegt,

21. entgegen § 7 Absatz 4 in öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen reitet oder
Fahrrad fährt,

22. entgegen § 7 Absatz 5 in öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen Schaustel-
lungen, gewerbliche Feilbietung von Waren oder Leistungen aller Art ohne
besondere Erlaubnis durchführt,

23. entgegen § 8 Absatz 1 ein Zweck- oder Nutzfeuer nicht 48 Stunden vorher
dem Magistrat der Stadt Haiger anzeigt, ohne dass ein Ausnahmetatbestand
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

24. entgegen § 8 Absatz 2 ein Brauchtumsfeuer abbrennt, ohne dass dies spätes-
tens 2 Wochen vorher angezeigt wurde,

25. entgegen § 8 Absatz 3 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anla-
gen oder öffentlichen Einrichtungen außerhalb dafür vorgesehener Grillplätze
oder Feuerstellen ohne Erlaubnis des Magistrates ein offenes Feuer abbrennt,

26. entgegen § 9 Satz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anlagen
und Einrichtungen derart grob stört, dass hierdurch andere mehr als nach
den Umständen unvermeidbar gestört, beeinträchtigt oder behindert werden,

27. den Verboten des § 9 Absatz 1 Nr. 1 – 7 zuwiderhandelt,
28. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Spiel-

geräte nutzt obwohl er / sie älter als 14 Jahre ist, ohne dass ein Ausnahmetat-
bestand nach Satz 2 vorliegt,

29. entgegen § 10 Absatz 2 Spielplätze und Bolzplätze außerhalb der dafür vor-
gesehenen Zeiten nutzt,

30. entgegen § 10 Absatz 3 alkoholische Getränke, Rauschmittel auf Spiel- und
Bolzplätzen konsumiert oder anderen zum Verzehr überlässt, oder dort
raucht,

31. entgegen § 10 Absatz 4 gefährliche Stoffe oder Gegenstände mitbringt,
32. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 Plakate, Anschläge und andere Werbemittel

jeder Art auf die in § 2 genannten Flächen anbringt oder anbringen lässt,
33. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 die in § 2 genannten Flächen besprüht, bemalt,

beschriftet oder besprühen, bemalen oder beschriften lässt, sofern kein Aus-
nahmetatbestand der Absätze 2 o. 3 vorliegt,

34. entgegen § 12 Absatz 1 die Terrasse vor dem Rathaus (Anlage 3) mit einem
Spielgerät oder sonstigem Fortbewegungsmittel befährt oder Ball, Frisbee
sowie andere Sportspiele spielt,

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen, Anlagen oder Ein-
richtungen beschädigt oder über das übliche Maß hinaus verunreinigt,

2. den Verboten des § 3 Absatz 1 Nr. 1 – 7 zuwiderhandelt,
3. entgegen § 3 Absatz 2 einen Glascontainer an Werktagen in der Zeit von

20:00 Uhr bis 07:00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen befüllt,
4. entgegen § 3 Absatz 3 Brunnen, Wasserbecken und Teiche verschmutzt, das

Wasser verunreinigt, feste oder flüssige Gegenstände in sie einbringt oder
darin Hunde oder andere Tiere baden lässt,

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Werbeträger, Flyer, Handzettel oder kostenlose
Anzeigenblätter ablegt oder verteilt,

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 die durch die Werbeträger, Flyer, Handzettel
oder kostenlosen Anzeigenblätter entstandene Verschmutzung nicht unver-
züglich beseitigt,

7. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 als Halter/Halterin oder Führer/Führerin eines
Hundes nicht dafür sorgt, dass das Tier nicht unbeaufsichtigt in der Öffent-
lichkeit umherläuft,

8. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 als Halter/Halterin oder Führer/Führerin eines
Hundes das Tier nicht von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen oder Spielparks
und Anpflanzungen sowie Brunnen, Wasserbecken und Teichen fernhält,

9. entgegen § 4 Absatz 2 als Halter/ Halterin oder Führer/ Führerin die durch das
Tier verursachten Verunreinigungen nicht unverzüglich beseitigt, ohne dass
ein Ausnahmetatbestand nach § 4 Absatz 4 vorliegt,

10. entgegen § 4 Abs. 4 als Halter/Halterin oder Führer/Führerin eines Hundes
das Tier nicht an der Leine führt,

11. entgegen § 4 Absatz 3 am „Haarwasen“ (Anlage 1), in der Fußgängerzone oder
der Altstadt (Anlage 2) seinen Hund nicht anleint,

12. entgegen § 4 Absatz 5 Tauben oder Wasservö-
gel sowie Fische füttert oder Futter für diese auslegt,
13. entgegen § 4 Absatz 6 die Tiere mehr als nach den Umständen vermeidbar
stört,

14. entgegen § 5 Absatz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen oder Anlagen bzw. auf
befestigten Grundstücken, die unmittelbar an die Straße angrenzen und die
ohne Leichtflüssigkeitsabscheider zur Straße hin entwässert werden, Kraft-
fahrzeuge wäscht oder repariert, Öl wechselt oder mit brennbaren, ölauflö-
senden oder schaumbildenden Flüssigkeiten behandelt, ohne dass ein Aus-
nahmetatbestand nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 vorliegt,

15. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 Kraftfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen oder
Wohnmobile außerhalb von hierfür ausgewiesenen Plätzen als Unterkunft be-
nutzt, ohne dass der Ausnahmetatbestand nach § 5 Absatz 2 Satz 2 vorliegt,

16. entgegen § 6 Absatz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in Abflussrinnen,
Einlaufschächten oder Durchlässen Kehricht, Schlamm, Unrat, Schnee, Eis-
platten, Sand, Kies, Lebensmittelreste und andere wasserablaufhemmende
Gegenstände verbringt,

17. entgegen § 6 Absatz 2 ohne Erlaubnis des Magistrates Mörtel, Beton und ähn-
liches Material auf der Fahrbahn oder dem Gehweg aufbereitet,

18. entgegen § 6 Absatz 3 ohne Genehmigung Auffahrrampen und Auffahrhilfen
im öffentlichen Verkehrsraum herstellt oder einbringt,

19. entgegen § 7 Absatz 1 öffentliche Anlagen oder öffentliche Einrichtungen be-
schädigt, entfernt oder in sonstiger Weise missbräuchlich nutzt,

20. entgegen § 7 Absatz 2 Schachtdeckel und Abdeckungen von Meldeeinrich-
tungen, Elektrizität, Gas, Wasser und Abwasser unbefugt öffnet oder schließt,

21. entgegen § 7 Absatz 3 öffentliche Anlagen oder Einrichtungen mit einem
Kraftfahrzeug befährt, ohne dass ein Ausnahmetatbestand nach Satz 2 vor-
liegt,

22. entgegen § 7 Absatz 4 in öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen reitet oder
Fahrrad fährt,

23. entgegen § 7 Absatz 5 in öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen Schaustel-
lungen, gewerbliche Feilbietung von Waren oder Leistungen aller Art ohne
besondere Erlaubnis durchführt,

24. entgegen § 7 Absatz 6 auf öffentlichen Flächen im Umkreis von 10 Metern um
ortsfeste Verkaufsstellen alkoholische Getränke verzehrt sowie Distickstoff-
monoxid („Lachgas“) und sonstige berauschende Mittel konsumiert,

25. entgegen § 7 Absatz 7 auf städtischen nicht verpachteten Sportanlagen alko-
holische Getränke verzehrt sowie Distickstoffmonoxid („Lachgas“) und sons-
tige berauschende Mittel konsumiert,

26. entgegen § 8 Absatz 1 ein Zweck- oder Nutzfeuer nicht 48 Stunden vorher
beim Magistrat der Stadt Haiger anzeigt, ohne dass ein Ausnahmetatbestand
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

27. entgegen § 8 Absatz 2 ein Brauchtumsfeuer abbrennt, ohne dass dies spätes-
tens 2 Wochen vorher beantragt wurde,

28. entgegen § 8 Absatz 3 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anla-
gen oder öffentlichen Einrichtungen außerhalb dafür vorgesehener Grillplätze
oder Feuerstellen ohne Erlaubnis des Magistrates ein offenes Feuer abbrennt,

29. entgegen § 9 Satz 1 auf öffentlichen Verkehrsflächen, in öffentlichen Anlagen
und Einrichtungen derart grob stört, dass hierdurch andere mehr als nach
den Umständen unvermeidbar gestört, beeinträchtigt oder behindert werden,
30. den Verboten des § 9 Absatz 1 Nr. 1 – 7 zuwiderhandelt,

31. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Spiel-
geräte nutzt obwohl er / sie älter als 14 Jahre ist, ohne dass ein Ausnahmetat-
bestand nach Satz 2 vorliegt,

32. entgegen § 10 Absatz 2 Spielplätze und Bolzplätze außerhalb der dafür vor-
gesehenen Zeiten nutzt,

33. entgegen § 10 Absatz 3 auf Bolz- und Kinderspielplätzen/ Kindergartenspiel-
plätzen raucht, E-Zigaretten verwendet, alkoholische Getränke, Distickstoff-
monoxid („Lachgas“) oder sonstige berauschende Mittel konsumiert,

35. entgegen § 12 Absatz 2 den „Paradeplatz“ oder die dazugehörigen Haltestel-
len zu verkehrsfremden Zwecken nutzt,

36. entgegen § 12 Absatz 3 auf dem „Marktplatz“ oder dem „Steigplatz“ (Anlage
4) Ball, Frisbee oder andere Sportspiele spielt,

37. entgegen § 12 Absatz 4 sich in öffentlichen Toiletten nicht nur zum Zwecke der
Verrichtung der Notdurft aufhält,

38. entgegen § 13 Absatz 1 Stacheldraht unmittelbar entlang öffentlicher Ver-
kehrsflächen oder Anlagen und Einrichtungen bis zu einer Höhe von 2,20 m
anbringt,

39. entgegen § 13 Absatz 2 als Verpflichteter Bäume oder Sträucher an öffentli-
chen Verkehrsflächen so anlegt oder beschneidet, dass sie über die Grund-
stücksgrenze in den öffentlichen Verkehr ragen,

40. entgegen § 13 Absatz 3 auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken oder Mauer-
vorsprüngen abgestellte Gegenstände, wie zum Beispiel Blumentöpfe und
-kästen, nicht gegen Herabfallen sichert,

41. entgegen § 14 Absatz 1 Abfallbehältnisse früher als am Abend vor der Leerung
herausstellt oder die Abfallbehältnisse nicht spätestens am Tag nach der Lee-
rung wieder entfernt,

42. entgegen § 14 Absatz 2 Sperrmüll früher als am dritten Tag vor der Abholung
herausstellt oder die nicht abtransportierten Teile nicht bis spätestens am Tag
nach der Abholung wieder entfernt,

43. entgegen § 15 Absatz 1 S. 1 ein Grundstück baulich oder gewerblich nutzt
und das Grundstück nicht mit der festgesetzten Grundstücksnummer ver-
sehen hat,

44. entgegen § 15 Absatz 1 S. 2 die Grundstücksnummer nicht oder schlecht les-
bar anbringt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 HSOG in Verbindung mit § 17 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der derzeit gültigen Fassung mit
einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister
der Stadt Haiger als örtliche Ordnungsbehörde.

34. entgegen § 10 Absatz 4 gefährliche Stoffe oder Gegenstände mitbringt,
35. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 Plakate, Anschläge und andere Werbemittel

jeder Art auf die in § 2 genannten Flächen anbringt oder anbringen lässt,
36. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 die in § 2 genannten Flächen besprüht, bemalt,

beschriftet oder besprühen, bemalen oder beschriften lässt, sofern kein Aus-
nahmetatbestand der Absätze 2 o. 3 vorliegt,

37. entgegen § 12 Absatz 1 die Terrasse vor dem Rathaus (Anlage 3) mit einem
Spielgerät oder sonstigem Fortbewegungsmittel befährt oder Ball, Frisbee
sowie andere Sportspiele spielt,

38. entgegen § 12 Absatz 2 den „Paradeplatz“ oder die dazugehörigen Haltestel-
len zu verkehrsfremden Zwecken nutzt,

39. entgegen § 12 Absatz 3 auf dem „Marktplatz“ oder dem „Steigplatz“ (Anlage
4) Ball, Frisbee oder andere Sportspiele spielt,

40. entgegen § 12 Absatz 4 sich in öffentlichen Toiletten nicht nur zum Zwecke
der Verrichtung der Notdurft aufhält,

41. entgegen § 13 Absatz 1 Stacheldraht unmittelbar entlang öffentlicher Ver-
kehrsflächen oder Anlagen und Einrichtungen bis zu einer Höhe von 2,20 m
anbringt,

42. entgegen § 13 Absatz 2 als Verpflichteter Bäume oder Sträucher an öffentli-
chen Verkehrsflächen so anlegt oder beschneidet, dass sie über die Grund-
stücksgrenze in den öffentlichen Verkehr ragen,

43. entgegen § 13 Absatz 3 auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken oder Mauer-
vorsprüngen abgestellte Gegenstände, wie zum Beispiel Blumentöpfe und
-kästen, nicht gegen Herabfallen sichert,

44. entgegen § 14 Absatz 1 Abfallbehältnisse früher als am Abend vor der Lee-
rung herausstellt oder die Abfallbehältnisse nicht spätestens am Tag nach der
Leerung wieder entfernt,

45. entgegen § 14 Absatz 2 Sperrmüll früher als am zweiten Tag vor der Abholung
herausstellt oder die nicht abtransportierten Teile nicht bis spätestens am Tag
nach der Abholung wieder entfernt,

46. entgegen § 15 Absatz 1 S. 1 ein Grundstück baulich oder gewerblich nutzt
und das Grundstück nicht mit der festgesetzten Grundstücksnummer ver-
sehen hat,

47. entgegen § 15 Absatz 1 S. 2 die Grundstücksnummer nicht oder schlecht les-
bar anbringt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 HSOG in Verbindung mit § 17 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der derzeit gültigen Fassung mit
einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister
der Stadt Haiger als örtliche Ordnungsbehörde.

§ 17 Ausnahmen
Wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, können auf Antrag durch den
Magistrat der Stadt Haiger Ausnahmen von dieser Verordnung erlassen werden.
Diese Ausnahmen werden auf Widerruf erteilt und können mit Bedingungen, Befris-
tungen, Auflagen sowie sonstigen Nebenbestimmungen versehen werden.

§ 17 Ausnahmen
Wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, können auf Antrag durch den
Magistrat der Stadt Haiger Ausnahmen von dieser Verordnung erlassen werden.
Diese Ausnahmen werden auf Widerruf erteilt und können mit Bedingungen, Befris-
tungen, Auflagen sowie sonstigen Nebenbestimmungen versehen werden.

§ 18 Vorrang höheren Rechts
Diese Gefahrenabwehrverordnung gilt nicht für Tatbestände, die durch Bundes-
oder Landesrecht abschließend geregelt sind.

§ 18 Vorrang höheren Rechts
Diese Gefahrenabwehrverordnung gilt nicht für Tatbestände, die durch Bundes-
oder Landesrecht abschließend geregelt sind.

§ 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 31.05.2018 in Kraft.
(2) Die Gefahrenabwehrverordnung über das unbefugte Plakatieren, Beschriften,

Bemalen und Besprühen von öffentlichen Flächen an öffentlichen Straßen sowie
in öffentlichen Anlagen der Stadt Haiger vom 18. Februar 2002 tritt gleichzeitig
außer Kraft.

§ 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft.
(2) Die bisher geltende Gefahrenabwehrverordnung vom 13.12.2017 tritt gleichzeitig

außer Kraft.
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Amtliche Bekanntmachungen
ab sofort nur noch online:
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Ab dem 1. März erscheinen Amtliche Bekanntmachungen nur noch im Internet.

politische Anzeigen

politische Anzeigen

HAIGER (öah/rst) – Ab dem 1. März werden
Amtliche Bekanntmachungen nicht mehr in „Hai-
ger heute“ veröffentlicht. Das hat die Haigerer
Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen
Woche beschlossen, als die Hauptsatzung der
Stadt geändert wurde.
Die aktuellen Bekanntmachungen (und auch vie-

le ältere Bekanntmachungen) sind im Internet auf
der Seite www.haiger.de zu finden (Rubrik: „Rat-

haus & Politik“ - Untermenü: Amtliche Bekannt-
machungen - bzw. QR-Code siehe unten).
Umfangreiche Informationen zum politischen Le-

ben in Haiger gibt es ebenfalls auf dieser Internet-
seite. Unter https://rim.ekom21.de/haiger/ sind
Einladungen zu den politischen Sitzungen (Parla-
ment, Ausschüsse) zu finden - Interessierte kön-
nen dort auch Unterlagen zu den einzelnen Tages-
ordnungspunkten studieren.

Bekanntmachungen im Internet Dorfcafé Fellerdilln wieder offen
Mittwochs, donnerstags und sonntags gibt es Kuchen und Gespräche

HAIGER-FELLERDILLN (red)
– Nach fünfmonatigem Um-
bau hat das Dorfcafé Feller-
dilln vor wenigen Tagen wie-
der seine Pforten geöffnet.
DieWiedereröffnung des be-
liebten Treffpunkts wurde
mit einem Festgottesdienst
gefeiert, bei dem der Gos-
pelchor der Freien evangeli-
schen Gemeinde Ewersbach
für die musikalische Beglei-
tung sorgte.

Pfarrer Hartmut Eglinsky hatte
Axel Hofeditz vom ehrenamtlich
betriebenen Haigerer „Café Le-
benswert“ für einen kurzen In-
put gewinnen können. Hofeditz,
Initiator des Cafés in Haiger, er-
mutigte das Team in Fellerdilln
und lobte alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. „Mit der Grün-
dung dieses Dorfcafés haben Sie
genau das Richtige getan“, sagte
Hofeditz. Es sei für die Gesell-
schaft ganz wichtig, einen Ort zu
schaffen, an dem man zusam-
menkommen könne. „In der
heutigen Zeit gibt es so viele
Menschen, die einsam sind - und
genau diese Menschen brauchen
solche Orte wie das Dorfcafé“,

sagte Hofeditz.
Im Anschluss an den Gottes-

dienst gab es selbst gekochte
Erbsensuppe. Außerdem wurden
am Nachmittag elf selbst geba-
ckene Torten des Kuchenteams
und zwei Blechkuchen restlos
„verputzt“.
Das Café hat jetzt wieder regel-

mäßig geöffnet: Mittwochs, don-
nerstags und sonntags von 14.30
bis 17 Uhr. Es bietet nun auch
einen barrierefreien Zugang.
Eine Kinderecke mit Spielmög-
lichkeit für die Kleinen lädt
ebenso ein wie die neue gemüt-
liche Lounge Ecke. Zudem sind
selbst gemachte Deko-Artikel im
Dorfcafé käuflich zu erwerben.

Die Organisatoren
wünschen sich noch
Unterstützung beim
Kuchenbacken

Das Kuchen-und Serviceteam
freut sich über Unterstützung
beim Kuchenbacken oder im
Service. Wer gerne mithelfen
möchte, kann sich einfach im
Dorfcafé melden oder Alexandra
Manderbach unter 0176/
44722216 kontaktieren.

Das Café hat jetzt wieder regelmäßig geöffnet: Mittwochs,
donnerstags und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr.

Foto: A. Manderbach

Eine Reise in die Vergangenheit
Der „Verein Gelebte Gemeinschaft Steinbach“ lässt Kinder frühere Zeiten erleben

HAIGER-STEINBACH (hgk) –
Wie lebten Kinder, Eltern und
Großeltern in den 1950er- bis
1970er-Jahren? Wie sah der All-
tag ohne Handy, Computer und
moderne Maschinen aus? Und
wie arbeiteten die Menschen im
Haushalt, auf dem Feld und im
Dorf? Mit diesen Fragen beschäf-
tigten sich 25 Kinder im Alter
von sechs bis 14 Jahren bei einer
besonderen Veranstaltung des
Vereins „Gelebte Gemeinschaft
Steinbach“.

Damit das Wissen über frühe-
re Lebenswelten nicht verloren
geht, hatte der Verein zum gene-
rationsübergreifenden Nachmit-
tag eingeladen. Den ersten Teil
gestaltete Hans Georg Kring, der
anschaulich vom Alltag seiner
Kindheit berichtete. Unterstützt
wurde sein Vortrag durch zahl-
reiche Bilder und Videos, die er
mithilfe künstlicher Intelligenz
überarbeitet und koloriert hatte.
Besonders im Mittelpunkt stand

das Leben der Kinder. Kring er-
zählte vom Umzug seiner Fami-
lie in das neu gebaute Haus und
von einfachen Lebensbedingun-
gen: Unter der Woche gab es nur
kaltes Wasser aus dem Hahn.
Erst am Samstag wurde der Ba-
deofen angeheizt, damit er und
sein Bruder baden konnten.
Auch die Schule unterschied

sich deutlich von heute: Anfangs
bestand sie aus nur einem Klas-
senzimmer für acht Klassen und
zwei Lehrern. Die älteren Schü-
ler hatten morgens Unterricht,
da sie nachmittags in der Land-
wirtschaft mithelfen mussten.
Darüber hinaus berichtete er von
Kinderspielen und davon, wie
stark die Familien und die Kin-
der durch die Arbeit in der Land-
wirtschaft eingebunden waren.
Im Anschluss unternahm Kring

mit den Kindern einen Rund-
gang durch Steinbach. An histo-
rischen Orten wie dem Backes,
dem Spritzenhaus, der alten Ka-
pelle und der Schule erklärte er

die Geschichte des Dorfes und
machte Vergangenheit vorstell-
bar. Der Nachmittag wurde von
den jungen Teilnehmern mit gro-
ßem Interesse verfolgt. Eine Teil-
nehmerin brachte ihre Eindrücke
so auf den Punkt: „Wenn ich das
so höre, muss es eine anstren-

gende, aber auch schöne Zeit ge-
wesen sein.“
Den gelungenen Abschluss bil-

dete ein gemeinsames Pizzaes-
sen in den Räumen der „Geleb-
ten Gemeinschaft“ – mit vielen
Gesprächen über damals und
heute.

Vor Ort zeigte „Hansi“ Kring historische Plätze wie das Ba-
ckes, die Kapelle oder das Spritzenhaus. Foto: Kring

Demokratie braucht RÜCKENWIND.

− politische Anzeige −

− politische Anzeige −

FRAKTION HAIGER

CDU-Fraktion Haiger:
Unsere Aktivitäten 2021 - 2026

Hier eine Übersicht über
einen Teil unserer Anträge:
Beteiligung

Modernisierung / Digitalisierung

• Livestream von Stadtverordnetensitzung und Ausschusssitzungen

• Schaffung von E-Ladesäulen

• Einrichtung einer Kindergruppen in den Feuerwehren der Stadt

• Energieversorgung: Alternative Energiemöglichkeiten

• Implementierung von Ausschusssitzungen in Ortsteilen

• Einrichtung einer Online Bauplatz- und Leerstandsbörse

• Anfertigung einer Geschäftsordnung für Verwaltungsbeauftragte

• Umsetzung intelligente Straßenbeleuchtung
• Einrichtung einer Dokumentenausgabebox Rathaus

• Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirat

• Aufstellung potenzieller Gewerbegebiete

Insgesamt wurden über 50 Anträge von uns als CDU-Fraktion ins Stadt-
parlament eingebracht.

ALLE, bis auf einen, wurden angenommen. Darüber hinaus haben wir
noch zahlreiche Anfragen im Parlament gestellt.

@cdu_haiger@cduhaigerwww.cdu-haiger.de

Politische Werbung (gemäß TTPW-VO): Johannes Weyel, Hopfenweg 10, 35708 Haiger. Finanziert durch CDU-Fraktion Haiger, ViSdP: Johannes
Weyel, Hopfenweg 10, 35708 Haiger, Transparenzangaben: https://www.cdu-haiger.de/formulare-downloads/

Politische Werbung (gemäß TTPW-VO); Stefan Thielmann, Industriestraße
40a, 35708 Haiger; Finanziert durch Stefan Thielmann; V.i.S.d.P.: Stefan
Thielmann, Industriestraße 40a, 35708 Haiger; Transparenzangaben:
https://www.cdu-haiger.de/formulare-downloads/

Das bringe ichmit:
Zwölf Jahre Ortsteilerfahrung
- zehn davon in Offdilln
Fast 20 Jahre Leitungs-
und Führungserfahrung
Kompetenz in der Umsetzung
von Projekten
Mir ist es wichtig,GANZ
Haiger im Blick zu haben.
Dafür trete ich an.

Ihr Bürgermeisterkandidat

Stefan
Thielmann AUS HAIGER.

FÜR HAIGER!
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So erreichen Sie uns: presse@haiger.de

WETZLAR/HAIGER (pol) – In
den letzten Wochen meldeten
sich vermehrt Bürgerinnen und
Bürger aus der Region bei der
Polizei. Betrüger wollen offen-
sichtlich am Telefon Kasse ma-
chen: Sie geben sich unter ande-
rem als Polizisten aus und be-
richten von festgenommenen
Einbrecherbanden in der Nach-
barschaft. Ziel der Gauner ist es,
an Wertsachen zu gelangen und
diese „sicher zu verwahren“.

Erfahrungsgemäß sind die An-
rufe nicht nur auf einen Ort oder
Landkreis beschränkt. Um es
den dreisten Betrügern mög-
lichst schwer zu machen, bittet
die Polizei um Mithilfe. „Spre-
chen Sie mit älteren Angehöri-
gen über die Maschen der Täter.
Stellen Sie sich als Ansprech-
partner für ihre Angehörigen zur
Verfügung. Zeigen Sie die Mög-
lichkeit auf, unter der Nummer
110 jederzeit die Polizei zu Hilfe
holen zu können“, lautet der Ap-
pell der Ermittler.
Betrüger manipulieren oft ge-

schickt. In der Regel versuchen
sie, ihre Opfer zum Auftakt des
Gesprächs zu schockieren. Es
gibt Anrufe und Gespräche, die
sich teils über einen langen Zeit-
raum, in manchen Fällen Stun-
den, erstrecken. Darin üben die
Kriminellen im Verlauf immer
mehr Druck auf ihre Opfer aus.
Die dabei genutzten Betrugsma-
schen sind vielfältig.

. Der Schockanruf: Die Täter
rufen an und geben sich als
Mitarbeiter Ihrer Bank oder
Sparkasse aus. Oft behaupten
sie, es seien „unregelmäßige
Kontobewegungen“ aufgefallen.
Daher seien weitere Sicherheits-
vorkehrungen nötig.

. Die PIN-Falle: Unter dem Vor-
wand, die Karte sperren oder
prüfen zu müssen, wird das Op-
fer gedrängt, die PIN preiszuge-
ben. Entweder direkt am Tele-
fon, vor Ort an den falschen Mit-
arbeiter oder durch Eingabe in
eine gefälschte Website.

. Die Abholung: Da die Karte
angeblich „defekt“ oder „unsi-
cher“ sei, kündigt der Anrufer
an, ein Kurier oder Kollege wer-
de sie sofort an der Haustür ab-
holen, um sie zur Bank zu brin-
gen. Teils wird versucht, auch
weitere Wertgegenstände in Ver-
wahrung zu nehmen, um sie an-
geblich vor Dieben zu sichern.

. Die Plünderung: Sobald die
Betrüger Karte und PIN haben,
heben sie umgehend Bargeld an
Automaten ab oder tätigen Ein-
käufe.

Banken fragen nicht
telefonisch nach Details

. Um es den Kriminellen mög-
lichst schwer zu machen, raten
die Ermittler: Banken fragen
telefonisch nicht nach Details,
Wertgegenständen, Geheimnum-
mern oder fordern telefonisch zu
Überweisungen auf. Sollte sich
ein angeblicher Mitarbeiter mel-
den, ohne dass Sie darum gebe-
ten haben: Legen Sie den Hörer
auf. Vergewissern Sie sich im
Zweifel persönlich bei der Bank.
Geben Sie auf keinen Fall Infor-
mationen zu Wertgegenständen,
privaten Daten (Bankkonto- und
Kartendaten oder andere Zu-
gangsdaten zu Kundenkonten -
z.B. PayPal), heraus. Im Zweifel
gilt: Gespräch sofort beenden
und die Polizei informieren!

Falsche Polizisten
am Telefon

Infoabend „Ehrensache Natur“
Am 26. März in Bad Endbach

BAD ENDBACH (red) – „Eh-
rensache Natur“ heißt es am
Donnerstag (26. März, 17 Uhr)
in Bad Endbach. Bergauf, berg-
ab setzen sich im Naturpark
Lahn-Dill-Bergland zahlreiche
Menschen für den Schutz beson-
derer Lebensräume ein. Leider

fehlen Naturschutzvereinen hel-
fende Hände– im Programm
„Ehrensache Natur“ will der Ver-
ein Lahn-Dill-Bergland dies än-
dern und freiwillige Helfer mit
den Naturschutzvereinen zu-
sammenbringen. Auf diesem
Infoabend für Naturschutzverei-

ne werden das Programm „Eh-
rensache Natur“, die Mehrwerte
und die Mitmachmöglichkeiten
vorgestellt. Los geht es in der
Gemeindeverwaltung (Her-
borner Str. 1). Um Anmeldung
wird gebeten unter natur-
schutz@lahn-dill-bergland.de.

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Haiger
Hauptsatzung
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl 2025 Nr. 24) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger am 18. Februar 2026
folgende Hauptsatzung beschlossen:

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
§ 1 Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben an den Magistrat
§ 2 Ausschüsse, Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben an

Ausschüsse
§ 3 Stadtverordnetenversammlung
§ 4 Magistrat
§ 5 Ausländerbeirat
§ 6 Verwaltungsbeauftragte
§ 7 Kinder- und Jugendforum
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§ 1
Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben an den Magistrat
(1) Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Stadtverordnetenversamm-

lung ist das oberste Organ der Stadt. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen
und überwacht die gesamte Verwaltung.

(2) Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt
ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Hiervon unberührt
bleiben die Regelungen über die Zuständigkeiten der gemeindlichen Organe.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung überträgt dem Magistrat gem. § 50 Abs. 1
HGO und § 103 Abs. 1 HGO die Entscheidung über folgende Angelegenheiten
1. Verfahren zur vereinfachten Umlegung nach §§ 80 ff. Baugesetzbuch

(BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanla-

gen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Entscheidung über Erwerb, Tausch, Veräußerung, Rückabwicklung und

Belastung von Grundstücken bis zu einem Betrag von 75.000 € je Einzel-
grundstück (Flurstück), sofern der Betrag von 150.000 € als Summe aller
Grundstücksgeschäfte mit einem Vertragspartner innerhalb eines Jahres
(nach dem ersten Vertragsabschluss) nicht überschritten wird. Hierüber
hat der Magistrat die Stadtverordneten schriftlich zu informieren.

4. Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts.
5. Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure bis zu 15 %

der geschätzten Baukosten im Einzelfall,
6. Entscheidungen über den Abschluss von Werkverträgen und über ge-

meindliche Baumaßnahmen in Höhe des Ansatzes im beschlossenen
Haushaltsplan im Einzelfall,

7. Entscheidungen über den Abschluss von sonstigen schuldrechtlichen
Verträgen bis zu einer Gesamtvertragssumme in Höhe des Ansatzes im
beschlossenen Haushaltsplan ( jährliche Vertragssumme x Vertragslauf-
zeit) im Einzelfall,

8. Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub,
Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen im Einzelfall,

9. Entscheidungen über die Annahme von Schenkungen, Spenden und die
Durchführung von Sponsoringmaßnahmen bis zu einem Wert der Zuwen-
dung von 75.000 € im Einzelfall,

10. Durchführung von Grenzregelungsverfahren nach dem Baugesetzbuch
(BauGB) bis zum Wert von 75.000 € je Verfahren. Die schriftliche Informa-
tion der Stadtverordneten hat zu den Sitzungen zu erfolgen.

11. Die Entscheidung über Verpachtungen und Vermietungen.
(4) Das Recht der Stadtverordnetenversammlung, gem. § 50 Abs. 1 HGO die

Entscheidung über weitere Angelegenheiten durch Satzung oder Beschluss
auf den Magistrat zu übertragen, bleibt von den Bestimmungen in Abs. 3 un-
berührt.

§ 2
Ausschüsse, Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben

an Ausschüsse
(1) Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse

folgende Ausschüsse:
1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Ausschuss für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung
3. Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur

(2) Die Ausschüsse haben jeweils 12 Mitglieder.
(3) Die Stadtverordnetenversammlung überträgt dem Haupt- und Finanzaus-

schuss die nachstehend bestimmten Angelegenheiten gem. §§ 50 Abs. 1, 62
Abs. 1 HGO und § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO widerruflich zur endgültigen Be-
schlussfassung:
Alle Kreditentscheidungen mit Ausnahme der Grundsatzentscheidungen
über Neuaufnahme eines Darlehens.
Die Stadtverordnetenversammlung kann die Beschlussfassung in diesen
Angelegenheiten durch eine Änderung der Hauptsatzung (§ 6 Abs. 2 HGO)
jederzeit wieder an sich ziehen. § 51 HGO bleibt unberührt. § 1 Abs. 4 gilt
entsprechend.

§ 3
Stadtverordnetenversammlung

(1) Die Zahl der Mitglieder der Stadtverordneten wird auf 37 festgelegt.
(2) Die Stadtverordnetenversammlung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl

aus ihrer Mitte eine Vorsteherin oder einen Vorsteher und ihre oder seine
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertreterinnen und/
oder Stellvertreter wird auf 2 festgelegt.

(3) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung finden regelmäßig in Prä-
senz statt. Dies gilt sowohl für die Vorsteherin bzw. den Vorsteher, die Mit-
glieder der Stadtverordnetenversammlung als auch für die Mitglieder des
Magistrates. Eine Echtzeitübertragung (Live- bzw. Internetstreaming) findet
regelmäßig nicht statt.

(4) Eine Sitzungsteilnahme per Bild-Ton-Übertragung ist grundsätzlich ausge-
schlossen.

(5) In Ausnahme- oder Krisenfällen (z.B. Pandemien, Großschadenslagen) kön-
nen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung per Bild-Ton-Übertragung
erfolgen. Hierüber entscheidet die Vorsteherin bzw. der Vorsteher im Beneh-
men mit der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister.

(6) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsätzlich nur als Hilfsmittel
der Schriftführung für die Ausfertigung der Sitzungsniederschrift zugelassen.

§ 4
Magistrat

(1) Der Magistrat besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin bzw. dem
hauptamtlichen Bürgermeister und den Stadträtinnen und Stadträten.

(2) Die Zahl der ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte beträgt 6.
(3) Die Sitzungen des Magistrates finden in Präsenz statt.
(4) Eine Sitzungsteilnahme per Bild-Ton-Übertragung ist grundsätzlich ausge-

schlossen.
§ 5

Ausländerbeirat
(1) Der Ausländerbeirat besteht aus 7 Mitgliedern.
(2) Der Ausländerbeirat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied sowie

eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter im Vorsitz.
(3) Die Sitzungen des Ausländerbeirates finden in Präsenz statt.
(4) Eine Sitzungsteilnahme per Bild-Ton-Übertragung ist grundsätzlich ausge-

schlossen.
(5) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.

§ 6
Verwaltungsbeauftragte

(1) Die Stadtverordnetenversammlung bestellt für jeden der 13 Stadtteile eine
Verwaltungsbeauftragte bzw. einen Verwaltungsbeauftragten.

(2) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.
§ 7

Kinder- und Jugendforum
(1) Die Stadt richtet ein Kinder- und Jugendforum ein.
(2) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.
(3) Die Sitzungen des Kinder- und Jugendforums finden in Präsenz statt.
(4) Eine Sitzungsteilnahme per Bild-Ton-Übertragung ist grundsätzlich ausge-

schlossen.

§ 8
Forum für ältere Menschen und Personen mit Beeinträchtigungen

(1) Die Stadt richtet ein Forum für ältere Menschen und Personen mit Beein-
trächtigungen ein.

(2) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.
(3) Die Sitzungen des Forums für ältere Menschen und Personen mit Beeinträch-

tigungen finden in Präsenz statt.
(4) Eine Sitzungsteilnahme per Bild-Ton-Übertragung ist grundsätzlich ausge-

schlossen.
§ 9

Film- und Tonaufnahmen, Echtzeitübertragung und Aufzeichnungen
zum Abruf

(1) In öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüs-
se, des Ausländerbeirats, des Kinder- und Jugendforums sowie des Forums
für ältere Menschen und Personen mit Beeinträchtigungen sind Film- und
Tonaufnahmen durch die Medien, nicht durch Privatpersonen, mit dem Ziel
der Veröffentlichung oder der Übertragung im Internet zulässig. Die Film- und
Tonaufnahmen sind vor Beginn der Sitzung durch den Vorsitzenden zu ge-
nehmigen. Die Medienvertreterin oder der Medienvertreter hat auf Verlangen
der oder des Vorsitzenden einen Nachweis in Form eines Presseausweises,
einer Beauftragung der Redaktion oder Legitimation des Pressehauses über
ihre oder seine Berechtigung zu führen.

(2) Echtzeitübertragungen (Live- bzw. Internetstreaming) der in Absatz 1 ge-
nannten Sitzungen finden grundsätzlich nicht statt. Die Bereitstellung von
Aufzeichnungen der genannten Sitzungen zum Abruf ist regelmäßig nicht
vorgesehen.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann vorab über Ausnahmen befinden.
§ 10

Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung
(1) Die Stadt kann Personen, die sich um sie besonders verdient gemacht haben,

das Ehrenbürgerrecht verleihen.
(2) Personen, die als Stadtverordnete, Mitglieder des Ausländerbeirates, Ehren-

beamtinnen oder Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder Wahl-
beamte insgesamt mindestens 20 Jahre ein Mandat oder Amt ausgeübt ha-
ben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:
1. Stadtverordnetenvorsteher/in = Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender

der Stadtverordnetenversammlung
2. Stadtverordnete = Stadtälteste/r
3. Stadträtin/Stadtrat = Ehrenstadträtin/Ehrenstadtrat
4. Bürgermeisterin oder Bürgermeister = Ehrenbürgermeisterin oder Ehren-

bürgermeister, Altbürgermeisterin oder Altbürgermeister
5. Sonstige Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte = eine die ehrenamtliche

Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“
6. Mitglied des Ausländerbeirates = Ehrenmitglied des Ausländerbeirates
7. Vorsitzende oder Vorsitzender des Ausländerbeirates = Ehrenvorsitzende

oder Ehrenvorsitzender des Ausländerbeirates
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeüb-
ten Funktion richten.

(3) Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung sollen in feierlicher Form in
einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verliehen werden. Den Ge-
ehrten ist eine Urkunde über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts oder der
Ehrenbezeichnung auszuhändigen.

(4) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen un-
würdigen Verhaltens entziehen.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach dem Kom-
munalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahlgesetzes ergan-
genen Rechtsverordnungen sowie andere Gegenstände, deren öffentliche
Bekanntmachung erforderlich ist, werden durch Bereitstellung auf der Inter-
netseite der Stadt Haiger unter www.haiger.de unter Angabe des Bereitstel-
lungstages öffentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf
des Bereitstellungstages im Internet vollendet.

(2) Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut bekannt zu machen. Gesetzlich
vorgeschriebene Genehmigungen sind zugleich mit der Satzung öffentlich
bekannt zu machen.

(3) Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen tre-
ten am Tage nach der Vollendung der Bekanntmachung in Kraft, sofern sie
selbst keinen anderen Zeitpunkt bestimmen.

(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Er-
läuterungen bekannt zu machen, so werden sie abweichend von Abs. 1 für die
Dauer von 7 Tagen, wenn gesetzlich nicht ein anderer Zeitraum vorgeschrie-
ben ist, während der Dienststunden der Stadtverwaltung in 35708 Haiger,
Rathaus, Marktplatz 7 zur Einsicht für jede Person ausgelegt. Gegenstand, Ort
(Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung werden spätestens
am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 öffentlich bekannt gemacht. Gleiches
gilt, wenn eine Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vorschreibt und keine
besonderen Bestimmungen enthält. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit
Ablauf des Tages vollendet, an dem der Auslegungszeitraum endet.

(5) Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungspläne oder
Flächennutzungspläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe der Inter-
netseite oder Internetadresse und Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
vor Beginn der Veröffentlichungsfrist öffentlich bekannt zu machen. Diese Be-
kanntmachung muss darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeichnung
des Entwurfs) benennen. Die Dauer der Veröffentlichung bestimmt sich nach
§v 3 Abs. 2 S. 1 BauGB. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-

geben werden können,
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf

aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können,
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-

fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach § 3

Abs. 2 BauGB bestehen.
Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB der Inhalt dieser Be-
kanntmachung in das Internet einzustellen; die zu veröffentlichen Unterlagen
und der Inhalt der Bekanntmachung sind über das zentrale Internetportal des
Landes zugänglich zu machen.

(6) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft
gesetzt werden, macht die Stadt nach Abs. 1 bekannt, dass der Bauleitplan
beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der Bauleitplan kann
während der Dienststunden der Stadtverwaltung in 35708 Haiger, Rathaus,
Marktplatz 7 eingesehen werden, worauf in der öffentlichen Bekanntmachung
unter Angabe der Dienststunden (Tageszeit) und des Auslegungsortes (Ge-
bäude und Raum) hinzuweisen ist. In der Bekanntmachung ist auch darauf
hinzuweisen, dass die Dauer der Auslegung zeitlich nicht begrenzt ist.
Die Stadt hält Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung nach § 6a bzw. § 10a BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung
zur Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen
Auskunft.
Mit der Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. Wirksame Bauleitpläne
sollen mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ergän-
zend auch in das Internet eingestellt und über das zentrale Internetportal des
Landes zugänglich gemacht werden.
Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechtsgrundla-
ge auf § 10 Abs. 3 BauGB verweist.

(7) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 und 2 wegen eines Naturer-
eignisses oder anderer unabwendbarer Zufälle nicht angewandt werden, so
genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbesondere durch Anschlag oder
öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen wird die Bekanntmachung, sofern sie
nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, in der Form der Abs. 1
und 2 unverzüglich nachgeholt.

§ 12
In-Kraft-Treten

Diese Hauptsatzung tritt am 01.03.2026 in Kraft. Die bisherige Hauptsatzung vom
01.07.2018 tritt mit dem gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Haiger, den 18. Februar 2026
gez.
Schramm
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Haiger
Entschädigungssatzung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbe-
zeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser
Satzung die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe
gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

Aufgrund der §§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art.
1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Haiger am 18. Februar 2026 folgende Entschädigungssat-
zung beschlossen:
§ 1 – Ersatz des Verdienstausfalles
(1) Stadtverordnete, ehrenamtliche Stadträte, Mitglieder des Ausländerbeirats

(bzw. der Integrationskommission nach § 89 HGO), Mitglieder des Kinder-
und Jugendforums, des Forums für ältere Menschen und Personen mit Be-
einträchtigungen sowie andere ehrenamtlich Tätige erhalten zur pauschalen
Abgeltung ihres Verdienstausfalles einen Betrag von 15,00 € pro Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung, der Fraktion, des Magistrates, des Auslän-
derbeirats (bzw. der Integrationskommission), des Kinder- und Jugendfo-
rums, des Forums für ältere Menschen und Personen mit Beeinträchtigungen
oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes mit beratender
Stimme angehören.

(2) Der Durchschnittssatz nach Abs. 1 wird nur denjenigen ehrenamtlich Tätigen
gewährt, denen nachweisbar ein Verdienstausfall entstehen kann. Hausfrau-
en bzw. Hausmännern ohne eigenes Einkommen wird der Durchschnittssatz
ohne diesen Nachweis gewährt.

(3) Anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 kann der tatsächlich entstande-
ne und nachgewiesene Verdienstausfall verlangt werden.

§ 2 – Ersatz der Fahrtkosten
(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstande-

nen und nachgewiesenen Fahrtkosten.
(2) Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges kann anstelle der Fahrtkosten nach

Abs. 1 eine Wegstreckenentschädigung nach den für anerkannt privateigene
Fahrzeuge jeweils geltenden Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes
verlangt werden.

§ 3 – Aufwandsentschädigungen
(1) Ehrenamtlich Tätigen wird neben dem Ersatz des Verdienstausfalles und der

Fahrtkosten pro Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates,
des Ausländerbeirats (bzw. der Integrationskommission), des Kinder- und Ju-
gendforums, des Forums für ältere Menschen und Personen mit Beeinträch-
tigungen oder Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes mit bera-
tender Stimme angehören, folgende Aufwandsentschädigung gewährt:
– Stadtverordneten 20,00 €
– ehrenamtlichen Stadträten 20,00 €
– Mitglieder des Ausländerbeirats

(bzw. der Integrationskommission) 20,00 €
– Mitglieder des Kinder- und Jugendforums 10,00 €
– Mitglieder des Forums für ältere Menschen und Personen

mit Beeinträchtigungen 10,00 €
– zu Beratungen der Ausschüsse zugezogenen Vertretern

von Bevölkerungsgruppen 20,00 €
– zu Beratungen der Ausschüsse zugezogenen Sachverständigen 20,00 €
– sachkundigen Einwohnern als Mitgliedern einer Kommission 20,00 €

(2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für die Wahrnehmung beson-
derer Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren Aufwendungen in
der Weise erhöht, dass die Funktionsträger hierfür zusätzlich monatlich eine
Pauschale erhalten.
Diese beträgt für
– den Stadtverordnetenvorsteher 60,00 €
– Fraktionsvorsitzende 40,00 €
– ehrenamtliche Stadträte 40,00 €
– Ausschuss- und Kommissionsvorsitzende 40,00 €
– den Vorsitzenden des Ausländerbeirats

(bzw. der Integrationskommission) 40,00 €
– den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendforums 20,00 €
– den Vorsitzenden des Forums für ältere Menschen und

Personen mit Einschränkungen 40,00 €
(3) Vertritt ein ehrenamtlicher Stadtrat den Bürgermeister, so erhält er für jeden

Tag der Vertretung neben dem Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrtkosten
und der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 eine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung von 50,00 €.

(4) Der Schriftführer sowie teilnehmende Beschäftigte der Verwaltung erhalten
für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €.

(5) Nimmt ein ehrenamtlich Tätiger am selben Tage mehrere Tätigkeiten wahr,
für die eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 gewährt
wird, so wird die hierfür insgesamt zu gewährende Aufwandsentschädigung
auf das Zweifache des in Abs. 1 genannten Betrages begrenzt.

(6) Nimmt ein ehrenamtlich Tätiger mehrere Funktionen wahr, für die Erhöhun-
gen der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 gewährt werden, so hat er An-
spruch auf die allen Funktionen in der Summe entsprechenden Erhöhungen.

(7) Verwaltungsbeauftragte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 26,00 €
je Monat für ihre Tätigkeit.

§ 4 – Fraktionssitzungen
(1) Fraktionssitzungen können in Form von Präsenz-Zusammenkünften oder in

Form von virtuellen Sitzungen stattfinden.
(2) Ehrenamtlich Tätige (Stadtverordnete und ehrenamtliche Stadträte) erhalten

für die Teilnahme an Präsenz-Fraktionssitzungen Ersatz des Verdienstausfal-
les und der Fahrtkosten gemäß §§ 1 und 2. Für die Teilnahme an virtuellen
Sitzungen erhalten ehrenamtlich Tätige (Stadtverordnete und ehrenamtliche
Stadträte) Ersatz des Verdienstausfalls gemäß § 1.

(3) Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf eine
Sitzung pro Sitzung der Stadtverordnetenversammlung begrenzt.

(4) Pro Fraktionsmitglied in der Stadtverordnetenversammlung erhalten die
Fraktionen einen Betrag von jährlich 80,00 €.

§ 5 – Dienstreisen, Studienreisen
(1) Bei Dienstreisen erhalten Stadtverordnete, ehrenamtliche Stadträte und

sonstige ehrenamtlich tätige Einwohner Reisekosten nach Stufe 1 des Hes-
sischen Reisekostengesetzes vom 09. Oktober 2009 (GVBl. l S. 397) in der
jeweils geltenden Fassung.

(2) Studienreisen sowie kommunalpolitische Tagungen oder Fortbildungsver-
anstaltungen gelten als Dienstreisen. Sie bedürfen der Zustimmung des Fi-
nanzausschusses, soweit es sich um Stadtverordnete handelt. Bei Stadträten
entscheidet der Magistrat.

§ 6 – Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit
Die Ansprüche auf die in den §§ 1 bis 3 und 5 geregelten Bezüge sind nicht über-
tragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise ver-
zichtet werden.
§ 7 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.03.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Entschä-
digungssatzung der Stadt Haiger vom 05.10.2022 außer Kraft.
Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Haiger, 18. Februar 2026
gez.
Schramm
Bürgermeister
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attila Hartmann i wfh - wir für haiger e.v. i am Horch 7 i 35708 haiger
eingetragen im vereinsregister vr 4849 i vereinsregister des amtsgericht wetzlar
Politische werbung der wfh - wir für haiger i am Horch 7 i 35708 haiger
V.i.S.d.P. Wir für Haiger e.V., Vorstand Arno Nitsch, Am Horch 7, 35708 Haiger

Transparenzangabe
https://ad.meine-vrm.de/Transparenzangaben/WFH%20Haiger/WFH-Haiger_28.2.2026.pdf

Wer wir sind!
01: Gainluca Dilauro Haiger

02: Attila Hartmann Offdilln

03: Dennis Stremmel Oberroßbach

04: Arno Nietsch Allendorf

05: Marco Gillmann Haiger

06: Onur Tartan HAiger

07: Sandra Dilauro Haiger

08: Raphael Hofmann Offdilln

09: Samuel Triesch Steinbach

10: Max Fischbach Haiger

11: Tobias Jorda HAiger

12: Thomas Schmidt Fellerdilln

13: Thomas Lotter Haiger

14: Enzo Olizzo HAiger

15: Rainer Kring Offdilln

16: Selina Hartmann Haiger

17: Yannick Betz Flammersbach

18: Sven-Günter Wojtenko Flammersbach

19: Nicolai Beck Steinbach

20: Jule Schmidt Fellerdilln

21: Vanessa Nietsch Allendorf

22: ... Was ist mit dir? - kommmit uns zur
nächsten Kommunalwahl!

WarumWFH?
haiger ist unsere heimat!
hier leben wir, arbeiten wir
und hier wachsen unsere
kinder auf!

in den letzten jahren stand
haiger still!
Wir erkennen viel Potenzial für eine
gemeinsame Zukunft von Jung und Alt,
geprägt von einem attraktiven
Stadtleben und starkem Miteinander.

mit einem starken team und
innovativen ideen wollen wir
jetzt in haiger was verändern!

Aus diesem Grund stehen
Verantwortung, nachvollziehbare
Prioritäten und ehrliche, bürgernahe
Politik im Mittelpunkt unseres Handelns.

Komm in unsere
Community

-politische Anzeige-



Haiger heute!Samstag, 28. Februar 20268 | LOKALES

Im Mitteilungsblatt „Haiger
heute“ (herausgegeben vom
VRM-Verlag) sollen nicht nur
amtliche Nachrichten verbreitet
werden. Auch Vereine, Kirchen-
gemeinden oder sonstige Grup-
pen haben die Möglichkeit, Tex-
te und Fotos einzureichen, die
dann kostenlos veröffentlicht
werden können. Kontakt: pres-
se@haiger.de oder haiger-heu-
te@vrm.de.

Berichte für
„Haiger heute“

Das Buch „Gegen das Vergessen“ ist wieder erhältlich.

HAIGER-ALLENDORF (red) – Am Sonntag (1. März, 14.30 Uhr)
ist die Allendorfer „Hütte am Berg“ (nähe Sportplatz) wieder zum
Kaffeetrinken für alle geöffnet. Der Heimatverein „Steckemänner Al-
lendorf“ freut sich auf seine Gäste aus nah und fern - Wanderer, Rad-
fahrer, auch Ausflügler mit dem Auto sind herzlich willkommen. Bei
Kaffee und Kuchen können die Besucher in netter Atmosphäre in
den Frühling starten. Vorschau auf das erste Halbjahr 2026: Am Os-
tersonntag (1. Sonntag im April) bleibt die Hütte geschlossen, am 1.
Mai gibt es wieder die Maifeier (Beginn 11 Uhr). Am 7. Juni ist der
Treffpunkt wie gewohnt ab 14.30 Uhr geöffnet.

Kaffeetrinken in der Hütte

Buch wieder erhältlich
„Gegen das Vergessen – Haiger erinnert sich“

HAIGER (öah/rst) – „Gegen
das Vergessen“ ist der Titel eines
Buches, das die Stadt Haiger im
Januar vorgestellt hat. Das Inte-
resse der Bürgerschaft war so
groß, dass das Werk schnell aus-
verkauft war - jetzt liegt die neue
Auflage in der Touristinfo (Stadt-
haus) vor und kann erworben
werden.

Im Mittelpunkt des Buches ste-
hen die Verbrechen der NS-Zeit
im Raum Haiger. Susanne Men-
ges (Stadtarchiv), Andreas
Rompf und Lea Siebelist (Kultur-
amt) haben das Buch verfasst
und gestaltet. Es handelt unter
anderem von Bereichen Eutha-
nasie-Opfern, Zwangsarbeitern
und Sinti sowie politisch und re-
ligiös verfolgten Haigerern. Das
56-seitige „Haigerer Heft“ ist für
acht Euro in der Touristinfo er-
hältlich.
In der Veröffentlichung wird an

85 Menschen aus Haiger und sei-
nen Stadtteilen erinnert – soweit

möglich und bekannt, jeweils
mit einer kleinen Biografie und
Fotos. In der Veröffentlichung
geht es den Autoren darum, zu
zeigen, dass viele Menschen aus
unterschiedlichen Gründen un-
ter dem NS-Regime gelitten ha-
ben – manche waren „nur“ eine
Nacht im Gefängnis, andere
wurden ermordet oder starben
infolge unmenschlicher Zwangs-
arbeit.
„Wir wollen nicht von dem Un-

recht ablenken, das den jüdi-
schen Menschen geschehen ist.
Wir wollen aber die anderen
auch nicht vergessen“, erklären
die Autoren. Es gehe nicht um
„mehr Leid oder weniger Leid“,
deshalb werde an alle Opfer er-
innert, die bis heute bekannt sei-
en. Dieses Heft solle dazu beitra-
gen, das Erinnern in Haiger wei-
terzutragen. Es lade dazu ein,
genauer hinzusehen, Fragen zu
stellen und die Schicksale der
Menschen hinter den Namen
wahrzunehmen.

L 3442 wieder offen
Schlaglöcher: Ampel und Tempo-Begrenzung

HAIGER (öah/rst) – Nach
einer kurzen Sperrung am
23./24. Februar ist die Lan-
desstraße 3442 zwischen
Rodenbach und Fellerdilln
wieder für den Verkehr frei
gegeben worden. Allerdings
gibt es eine Ampelregelung
sowie einen Bereich, in dem
nur „Tempo 30“ gefahren
werden darf.

Die Landesstraße war am Mon-
tag vom Straßenbaulastträger
„Hessen Mobil“ gesperrt wor-
den, weil sich die bereits be-
kannten Schäden durch die Wit-
terungsbedingungen der vergan-
genen Wochen (Wechsel zwi-
schen Frost und Tau) verstärkt
hätten. Nach einem Vor-Ort-Tref-
fen der Haigerer Stadtverwal-
tung mit der Polizei und „Hessen
Mobil“ wurde eine praktikable
Zwischenlösung gefunden. Nach
dem Vor-Ort-Termin wurde ent-
schieden, dass die Straße noch
am Dienstag wieder geöffnet
wird. Allerdings wird in Höhe
des Bahnviadukts – dort sind die
tiefsten Schlaglöcher zu finden –
eine Ampel installiert. Der Ver-
kehr wird dann einspurig ge-
führt. Zwischen dem Viadukt
und dem Ortsteil Fellerdilln wird
auf einer kurzen, extrem stark
beschädigten Teilstrecke „Tempo
30“ gelten. Anfang März finden
weitere Ausbesserungsarbeiten

mit so genanntem Heißasphalt
statt, um die Befahrbarkeit der
Straße bis zum Beginn der Sanie-
rung wieder herzustellen.
Wie „Hessen Mobil“ weiter

mitteilte, soll der „Baubeginn
der grundhaften Erneuerung der

Strecke im Frühjahr“ stattfinden.
Die Bauvorbereitung und Ab-
stimmungen laufen. „Weitere In-
formationen erfolgen, sobald sie
vorliegen“, erklärte die Presse-
stelle von „Hessen Mobil“ und
bat um Verständnis.

Große Schlaglöcher prägen die L 3442 zwischen Rodenbach
und Fellerdilln. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

WissenschaftlicheVorträge und praxisnahe Impulse
Fachtage Lahn-Dill: Starkes Zeichen für vernetzte Versorgung im Themenfeld Demenz

DIETZHÖLZTAL/HAIGER
(ldk) – Ein starkes Zeichen für
vernetzte Versorgung im The-
menfeld Demenz setzten die bei-
den Fachtage Demenz Lahn-Dill
in den Räumen der FeG Dillen-
burg. Die von der Diakonie Be-
thanien in Kooperation mit der
Deutschen Expertengruppe De-
mentenbetreuung und der
Arbeitsgemeinschaft Geronto-
psychiatrie LDK organisierte Ver-
anstaltung zog rund 150 Teilneh-
mer am Fachtag sowie zahlrei-
che Besucher beim Rahmenpro-
gramm an.

Der erste Veranstaltungstag
startete mit einem Meet & Greet
im Pflegezentrum Kronberg. Am
Nachmittag präsentierten sich
Netzwerkpartner zum Thema
Demenz mit Informationsstän-
den im Foyer der FeG Dillenburg.
Den emotionalen Höhepunkt des
Abends bildete das gut besuchte
Theaterstück „Du bist meine
Mutter“ des „D.a.S. Theaters“
aus Köln, das bei den Teilneh-
mern auf positive Resonanz
stieß. Im Anschluss bot eine Ex-
pertenrunde Gelegenheit für Fra-
gen und Austausch zum Thema
Demenz.
Der Fachtag bot den 150 Teil-

nehmern eine Mischung aus
wissenschaftlichen Vorträgen

und praxisnahen Impulsen.
Hochkarätige Referenten wie Dr.
Frederik Haarig (Psychologe und
Psychotherapeut), Prof. Dr. An-
ne Roll (Professorin für geronto-
logische und geriatrische Pflege)
und Martin Hamborg (Vor-
standsvorsitzender Experten-
gruppe Dementenbetreuung
e.V.) vermittelten fundiertes
Fachwissen zu aktuellen The-
men der Demenzversorgung.
Medizinische Perspektiven

steuerten Markus Boss (Leiten-
der Arzt Vitos-Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie Her-
born) sowie Dr. Markus Die-
drichs (Neurologie) bei. Florian
Müller (Fachbereichsleiter De-
menz im Pflegezentrum Betha-
nien Kronberg) stellte innovati-
ve Praxisansätze unter dem Mot-
to „Glück ist, wenn man dafür
geliebt wird, wie man eben ist!“
vor.

Mut und Humor im
Alltag mit Demenz

Besonders bewegende Momen-
te der Veranstaltung bildeten die
Erlebnisberichte von Manfred
Heigl und Petra Fuchs sowie der
des Ehepaars Frank und Yasemin
Aicher. Manfred Heigl und Yase-
min Aicher sind in jungen Jah-
ren an Demenz erkrankt und

meistern das herausfordernde
Leben gemeinsam mit ihren je-
weiligen Partnern mit beeindru-
ckendem Humor und großem
Mut. Ihr authentischer Einblick
in den Alltag mit der Erkrankung
berührte die Teilnehmer und ver-
deutlichte eindrucksvoll, worum
es bei guter Demenzversorgung
geht: um Menschen und ihre in-
dividuellen Bedürfnisse.

„Die Veranstaltung war ein
wichtiger Impuls für die Region
und hat gezeigt, dass wir nur zu-
sammen etwas erreichen kön-
nen. Konkurrenzdenken ist beim
Thema Demenz fehl am Platz.
Wir müssen ein Netz aufspan-
nen für Betroffene und Angehö-
rige – völlig unabhängig von An-
bieter oder Träger“, betonte Da-
niela Lenz, Leiterin Pflege &

Wohnen Hessen & Märkischer
Kreis Nord in der Diakonie Be-
thanien.
Unter dem Motto „Gemeinsam

denken. Gemeinsam handeln.“
setzten die Fachtage Demenz
Lahn-Dill ein starkes Zeichen für
eine vernetzte, trägerübergrei-
fende Versorgung von Menschen
mit Demenz und ihren Angehö-
rigen in der Region.

Beeindruckte am ersten Tag im Theaterstück „Du bist meine Mutter“ von Joop Admiraal:
Schauspieler Bernd Conrad. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Vor wenigen Wochen haben die Jahreshauptversammlungen
der Feuerwehren der Stadt Haiger begonnen.
Wir veröffentlichen die weiteren Termine:
Roßbachtal 28.02. 19:00
Allendorf 27.02. 18:30
Offdilln 28.02. 18:00
Sechshelden 13.03. 19:00
Steinbach 14.03. 19:00
Hauptversammlung aller Haigerer Wehren: Samstag, 7. März
(18 Uhr, Mehrzweckhalle Allendorf)

HAUPTVERSAMMLUNGEN FEUERWEHR

Sporthallenvergabe neu geregelt
Hallen in den Ferien offen – Nutzungsordnung tritt am 1. März in Kraft

WETZLAR (ldk) – Der Lahn-
Dill-Kreis hat seine Nutzungs-
und Vergabeordnung für die
kreiseigenen Sporthallen umfas-
send überarbeitet. Die Neufas-
sung tritt zum 1. März in Kraft
und bringt besonders für Sport-
vereine im Kreisgebiet spürbare
Verbesserungen mit sich.

Kernstück ist die Ausweitung
der Hallennutzung in den Ferien.
Künftig bleiben die kreiseigenen
Sporthallen – mit Ausnahme
zwischen den Jahren – auch
während der Ferien geöffnet. Da-
mit reagiert der Landkreis auf

einen Wunsch vieler Vereine
nach mehr Flexibilität bei Trai-
nings- und Belegungszeiten.
Auch die Reinigungssituation
wird neu geregelt. Während in
den Ferien bislang keine regel-
mäßige Reinigung stattfand, ist
künftig eine wöchentliche Reini-
gung vorgesehen.
Erstmals enthält die Ordnung

einen Passus zum Thema „Ge-
walt im Sport“. Der Landkreis
betont damit die Bedeutung von
Fairness, Respekt und einem
friedlichen Miteinander als
Grundwerte des Sports.
Derzeit stellt der Kreis 65

Sporthallen für die außerschuli-
sche Nutzung bereit. Mehr als
330 Vereine, Initiativen und wei-
tere Organisationen greifen im
gesamten Kreisgebiet auf dieses
Angebot zu.
Bereits seit September 2025

kommt eine neue Online-Bu-
chungssoftware zum Einsatz,
die den Vergabeprozess transpa-
renter und effizienter gestaltet.
Die neue Nutzungs- und Verga-
beordnung ist auf der Webseite
des Lahn-Dill-Kreises unter dem
Link: www.lahn-dill-kreis.de/
sport-kultur-ehrenamt/sporthal-
lenvergabe abrufbar.

WETZLAR (red/aa) – Orientierung im „Dschungel“ der Freiwilli-
genprogramme bietet die Freiwilligen- und Auslandsmesse der Wetz-
larer Arbeitsagentur am Donnerstag (5. März, 14 bis 17 Uhr) im Be-
rufsinformationszentrum (BiZ) Wetzlar. Jugendliche und deren El-
tern erhalten dort kompakte Informationen zu Freiwilligendiensten,
Au-pair-Aufenthalt, Work & Travel, Austauschprogrammen, Aus-
landsstudiengängen und weiteren Möglichkeiten im In- und Aus-
land. Elf Organisationen - Culture XL, YFU, AIFS, Cultural Care, EU-
RES, der Internationale Bund, das Hessische Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie, die Sportjugend Hessen, das Evange-
lische Kirchenamt an Lahn und Dill, Kulturweit und Volunta - stel-
len ihre Angebote vor und stehen für persönliche Gespräche bereit.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Messe für jungeWeltentdecker

WETZLAR/HAIGER (ldk) – Der Lahn-Dill-Kreis möchte die Arbeit
der zahlreichen Heimat-, Kultur- und Geschichtsvereine im Kreisge-
biet künftig stärker unterstützen. Um Bedürfnisse, Herausforderun-
gen und mögliche Unterstützungsangebote gemeinsam zu bespre-
chen, lädt der Kreis die Vereinsvertreterinnen und -vertretern zum
gemeinsamen Austausch und Netzwerken ein. Die Veranstaltung fin-
det am Dienstag (3. März, 17 Uhr) im Kreissitzungsaal in Wetzlar
statt. Eingeladen sind Vertreter aller Heimat-, Kultur- und Geschichts-
vereine im Lahn-Dill-Kreis. „Die Heimat-, Kultur- und Geschichts-
vereine leisten einen unschätzbaren Beitrag für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, die Bewahrung regionaler Identität und die Ver-
mittlung unserer Geschichte. Dieses Engagement möchten wir stär-
ken und gemeinsam mit den Vereinen in den Dialog treten“, betont
der Erste Kreisbeigeordnete Frank Inderthal.
Ziel der Veranstaltung ist es, miteinander ins Gespräch zu kom-

men, aktuelle Bedarfe zu ermitteln und Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung durch den Lahn-Dill-Kreis auszuloten. Anmeldung und Kon-
takt: Interessierte Vereine können sich bis zum 1. März beim Lahn-
Dill-Kreis anmelden. E-Mail: ehrenamt@lahn-dill-kreis.de; Telefon:
06441/407-1868.

Austausch für Heimatvereine

PFLEGEDIENSTE

TAGESPFLEGE

HEIZÖL

BAU-SACHVERSTÄNDIGER

GERÜSTBAU UND -VERLEIH

Pflegedienst Schwedes GmbH, Telefon: 0 27 74 / 5 15 22,
E-Mail: info@pflegedienst-schwedes.de www.pflegedienst-schwedes.de

Tagespflege DRK Seniorenzentrum Haiger, Telefon: 0 27 73 / 747-0,
www.drk-seniorenzentrum-haiger.de
Tagespflege Bethanien Steinbach, Telefon: 01520 - 9 328 956
E-Mail: bianca.bathelt@diakonie-bethanien.de
Tagespflege am Sonntagspark Haiger, Telefon: 0 27 73 / 9 18 66 47

Ambulanter Pflegedienst – DRK Pflege@home – DRK Dillenburg,
Telefon: 0 27 71 / 3 03-700  www.drk-dillenburg.de
Mobile Pflege Bethanien Dillkreis, Maibachstr. 11 in 35683 Dillenburg
Telefon: 0 27 71 / 8 19 07 07
Ambulante Pflege Diakoniestation Haiger, Telefon: 0 27 73 / 9 21 90
E-Mail: info-haiger@gfde.de

Shell Markenheizöl, RC energie GmbH, Im Höfchen 8, 35685 Dillen-
burg, Telefon: 0 27 71 / 8 72 00  info@rc-energie.de

Sachverständigenbüro für das Bauwesen, Fertighäuser, Holzbau, Altbau,
Innenausbau, Gebäudewertermittlung, Sven Haidhuber, öffentlich bestellt
u. vereidigt, Mail: info@gutachten-holzbau.de  Tel.: 0 171 / 5 162 438

Hill Gerüstbau und -Verleih GmbH, Im Gründchen 10, 35683 Dillenburg,
Telefon: 0 27 71 / 26 51 21  E-Mail: info@geruestbau-hill-gmbh.de

− politische Anzeige −


